
Das nächste Amtsblatt erscheint am 14.03.2020. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 02.03.2020, um 12:00 Uhr.

Nr. 02   |   Samstag, 8. Februar 2020 Jahrgang 24

Wir sind Mitglied im Tourismusverband Altenburger Land e. V.

Nichtamtlicher Teil
•	 Informationen	aus	dem	Rathaus	und	den	öffentlichen	Einrichtungen	
•	Vereinsnachrichten	•	Terra	Plisnenis	•	Sportberichte
•	Kirchennachrichten	•	Nachrichten	aus	Dobitschen

Aus dem Inhalt
Amtlicher Teil
•	Verwaltungskostensatzung	der	Stadt	Schmölln	vom	08.01.2020
•	Beschlüsse	des	Stadtrates	der	Stadt	Schmölln	vom	16.01.2020
•	Korrektur	Amtsblatt	Nr.	01	vom	18.	Januar	2020



Amtsblatt	der	Stadt	Schmölln		|		8.	Februar	2020		|		Seite �

Impressum – Amtsblatt der Stadt Schmölln
Herausgeber:	Stadtverwaltung	Schmölln,	Markt	1,	04626	Schmölln

Verantwortliche:	Bürgermeister	Sven	Schrade	oder	ein	Vertreter	 im	Amt	für	die	
Bekanntmachungen	aus	der	Stadt	Schmölln	sowie	der	Bürgermeis-ter	Bernd	Franke	
oder	ein	Vertreter	 im	Amt	für	die	Bekanntmachungen	aus	der	Gemeinde	Dobit-
schen.	Die	Veröffentlichungen	der	Vereine	und	Vereinigungen,	welche	nach	dem	
amtlichen	Teil	abgedruckt	sind,	widerspiegeln	nicht	die	Meinung	der	Stadtverwal-
tung	sowie	des	Stadtrates.

Herstellung/Druck:	Nicolaus	und	Partner	Ing.	GbR,	
	 Dorfstraße	10	•	04626	Schmölln	OT	Nöbdenitz	
	 Tel.:	034496	60041	|	Fax:	64506	|	schmoelln@nico-partner.de
Erscheinungsweise: 2.	Samstag	im	Monat,	Auflage:	8.300	Exemplare
Beiträge der Vereine/Einrichtungen:	
Frau	Itner,	Rathaus	Schmölln	|	Tel.:	034491	76-121	|	Mail:	amtsblatt@schmoelln.de
Anzeigenaufträge:		Nicolaus	und	Partner,	Nöbdenitz

Das	 Amtsblatt	 der	 Stadt	 Schmölln	 wird	 lt.	 Verteilerschlüssel	 kostenlos	 an	 alle	
Haushalte	des	Stadtgebietes	Schmölln	sowie	der	Gemeinde	Dobitschen	verteilt.	
Weitere	Exemplare	können	für	1,00	Euro	in	der	Stadtverwaltung	Schmölln	erwor-
ben	werden.	Bei Lieferverzug oder -ausfall bitten wir Sie, dem Kurier-Verlag 
Altenburg, Tel. 03447 894617, Meldung zu machen.

Amtlicher Teil Schmölln

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Schmölln

Der	 Stadtrat	 der	 Stadt	 Schmölln	 hat	 in	 seiner	 Sitzung	 vom		
12.	Dezember	2019	die	nachstehende	Verwaltungskostensat-
zung	der	Stadt	Schmölln	vom	8.	Januar	2020	beschlossen.
Die	Rechtsaufsichtsbehörde	hat	mit	Schreiben	vom	7.	Januar	
2020	der	Veröffentlichung	der	Satzung	zugestimmt.
Die	Verwaltungskostensatzung	der	Stadt	Schmölln	vom	8.	Ja-
nuar	2020	wird	hiermit	gemäß	§	21	Abs.	1	ThürKO	öffentlich	
bekannt	gemacht.

gez. J. Rödel, Leiterin Hauptamt

Verwaltungskostensatzung  
der Stadt Schmölln vom 8. Januar �0�0

Aufgrund	der	§§	19	Abs.	1	und	21	der	Thüringer	Gemeinde-	
und	Landkreisordnung	(ThürKO)	 in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	28.	Januar	2003	(GVBl.	S.	41),	zuletzt	geändert	
durch	 Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Oktober	 2019	 (GVBl.		
S.	429,	433);	der	§§	1,	2	und	11	des	Thüringer	Kommunalab-
gabegesetzes	(ThürKAG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	19.	September	2000	(GVBl.	S.	889),	zuletzt	geändert	durch	
Gesetz	vom	10.	Oktober	2019	(GVBl.	S.	396),	sowie	des	Thürin-
ger	Verwaltungskostengesetzes	(ThürVwKostG)	in	der	Fassung	
vom	23.	September	2005,	zuletzt	geändert	durch	Artikel	56	des	
Gesetzes	vom	18.	Dezember	2018	(GVBl.	S.	731,	769),	hat	der	
Stadtrat	der	Stadt	Schmölln	in	der	7.	Sitzung	am	12.	Dezember	
2019	folgende	Verwaltungskostensatzung	beschlossen:

§ 1 Verwaltungskostenpflichtige  
öffentliche Leistungen

(1)	Die	Stadt	Schmölln	erhebt	aufgrund	dieser	Verwaltungskos-
tensatzung	in	Verbindung	mit	dem	jeweils	gültigen	Kostenver-
zeichnis	 für	 individuell	 zurechenbare	 öffentliche	 Leistungen	
im	eigenen	Wirkungskreis	Verwaltungskosten	(Gebühren	und	
Auslagen).	
(�)	Verwaltungskostenpflicht	besteht	auch,	wenn	ein	auf	Vor-
nahme	einer	öffentlichen	Leistung	gerichteter	Antrag	zurückge-
nommen	wird	oder	sich	auf	andere	Weise	erledigt.	
(3)	Gebühren,	die	aufgrund	von	Gesetzen	und	anderer	–	auch	
städtischer	Rechtsvorschriften	–	erhoben	werden,	namentlich	
Benutzungsgebühren,	bleiben	von	dieser	Satzung	unberührt.

(4)	Behörde	im	Sinne	dieser	Satzung	ist	jede	Stelle,	die	Aufga-
ben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahrnimmt.
(5)	Öffentliche	Leistungen	sind
1.	 Amtshandlungen;	eine	Amtshandlung	ist	jede	mit	Außenwir-

kung	in	Ausübung	hoheitlicher	Befugnisse	vorgenommene	
Handlung;	sie	liegt	auch	dann	vor,	wenn	ein	Einverständnis	
der	 Behörde,	 insbesondere	 eine	 Genehmigung,	 Erlaubnis	
oder	Zustimmung,	nach	Ablauf	einer	bestimmten	Frist	auf-
grund	einer	Rechtsvorschrift	als	erteilt	gilt,

2.	 Überwachungsmaßnahmen,	Prüfungen	und	Untersuchungen	
sowie

3.	 sonstige	Leistungen,	die	im	Rahmen	einer	öffentlich-recht-
lichen	Verwaltungstätigkeit	erbracht	werden.

(6)	 Individuell	 zurechenbar	 sind	 insbesondere	 öffentliche	
Leistungen,	die
1.	 beantragt,	sonst	willentlich	in	Anspruch	genommen	oder	zu-

gunsten	des	Leistungsempfängers	erbracht	werden	oder
2.	 aufgrund	des	Verhalten	einer	Person	oder	des	von	einer	Per-

son	zu	vertretenden	Zustands	einer	Sache	 im	öffentlichen	
Interesse	erbracht	werden;	bei	Überwachungshandlungen,	
Prüfungen	und	Untersuchungen	gilt	dies	nur,	wenn	die	öf-
fentliche	Leistung	nicht	ausschließlich	auf	eine	allgemeine	
behördliche	Informationsgewinnung	gerichtet	ist.

§ � Sachliche Verwaltungskostenfreiheit
(1) Verwaltungskostenfrei	sind

a)	 Überwachungsmaßnahmen	 aufgrund	 eines	 Verdachts	
oder	einer	Beschwerde	oder

b)	Stichprobenkontrollen,	bei	denen	der	zu	Überwachende	
ausschließlich	nach	dem	Zufallsprinzip	ausgewählt	wird,	
wenn	kein	Verstoß	gegen	eine	Rechtsvorschrift	 festge-
stellt	wird,

	2.	einfache	 mündliche	 oder	 schriftliche	 Auskünfte;	 dies	 gilt	
nicht	für	Auskünfte	aus	Registern	und	Dateien,

	3.	die	Erteilung	von	Bescheiden	über	öffentlich-rechtliche	Geld-
forderungen,

	4.	Entscheidungen	über	die	Stundung,	den	Erlass,	die	Nieder-
schlagung	oder	die	Erstattung	öffentlich-rechtlicher	Geldfor-
derungen,

	5.	Entscheidungen	über	die	Festsetzung	von	Entschädigungen	
aus	öffentlichen	Mitteln,

	6.	Entscheidungen	über	Anträge	auf	Geldleistungen,	wie	Unter-
stützungen	oder	Zuwendungen,

	7.	öffentliche	Leistungen	im	Rahmen	eines	bestehenden	oder	
früheren	 öffentlich-rechtlichen	 Dienst-	 oder	 Amtsverhält-
nisses,

	8.	Entscheidungen	über	Gegenvorstellungen	und	Aufsichtsbe-
schwerden,

	9.	öffentliche	Leistungen	in	Angelegenheiten	des	Wahlrechts,	
des	Volksbegehrens	und	des	Volksentscheids	sowie

10.	Entscheidungen	über	die	Anordnung	der	 sofortigen	Voll-	
ziehung	nach	den	§§	80	und	80a	VwGO.

(�)	Die	Verwaltungskostenfreiheit	gilt	nicht	 für	den	Widerruf	
oder	die	Rücknahme	einer	Amtshandlung,	sofern	der	Verwal-
tungskostenschuldner	dies	zu	vertreten	hat.

§ 3 Persönliche Gebührenfreiheit
(1)	 Von	der	 Entrichtung	 von	Verwaltungsgebühren	 sind	be-
freit:
1.	 die	Bundesrepublik	Deutschland	sowie	die	Bundesländer;	dies	

gilt	nur,	wenn	die	Summe	der	Verwaltungskosten	 für	eine	
Angelegenheit	den	Betrag	von	500	Euro	nicht	übersteigt,

1.
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2.	 Kirchen,	 Religions-	 und	 Weltanschauungsgemeinschaften,	
welche	 die	 Rechtsstellung	 einer	 Körperschaft	 des	 öffent-
lichen	Rechts	haben;

3.	 Landkreise,	 Gemeinden,	 Gemeindeverbände	 und	 sonstige	
kommunale	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechtes;

(�)	Die	persönliche	Gebührenfreiheit	gilt	nicht,	wenn
1.	 die	Gebühr	Dritten	auferlegt	oder	auf	Dritte	umgelegt	wer-

den	kann,
2.	 die	öffentliche	Leistung	einen	Betrieb	nach	§	26	Abs.	1	der	

Thüringer	Landeshaushaltsordnung	in	der	Fassung	vom	19.	
September	2000	(GVBL	S.	282)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	oder	vergleichbare	Betriebe	des	Bundes	oder	der	an-
deren	Länder	betrifft	oder

3.	 die	 öffentliche	 Leistung	 einen	 kommunalen	 Eigenbetrieb	
nach	 §	 76	 der	 Thüringer	 Kommunalordnung	 in	 der	 Fas-
sung	vom	28.	Januar	2003	(GVBl.	S.	41)	 in	der	 jeweils	gel-
tenden	Fassung	betrifft,	es	sei	denn,	dass	der	Eigenbetrieb	
Leistungen	erbringt	zu	deren	Bereitstellung	die	kommunalen	
Körperschaften	gesetzlich	verpflichtet	sind.

(3)	Befreiungen	und	Ermäßigungen,	die	auf	besonderen	ge-
setzlichen	Vorschriften	beruhen,	bleiben	unberührt.

§ 4 Gebühren in besonderen Fällen
(1)	Wird	ein	Antrag	aus	anderen	Gründen	als	wegen	Unzustän-
digkeit	ganz	oder	teilweise	abgelehnt,	wird	eine	Gebühr	bis	zu	
der	Höhe	erhoben,	die	für	die	öffentliche	Leistung	vorgesehen	
ist,	mindestens	jedoch	20	Euro.	Wird	der	Antrag	ausschließlich	
wegen	Unzuständigkeit	der	Behörde	abgelehnt,	so	wird	keine	
Gebühr	erhoben.
(�)	Wird	eine	Amtshandlung	von	der	Behörde	aus	Gründen,	
die	der	Verwaltungskostenschuldner	zu	vertreten	hat,	zurück-
genommen	oder	widerrufen,	so	ist	eine	Gebühr	bis	zu	der	Höhe	
zu	erheben,	die	 für	die	zurückgenommene	oder	widerrufene	
Amtshandlung	im	Zeitpunkt	der	Rücknahme	oder	des	Widerrufs	
vorgesehen	ist.	Ist	für	eine	solche	Amtshandlung	eine	Gebühr	
nicht	vorgesehen	oder	wäre	sie	gebührenfrei,	 ist	eine	Gebühr	
bis	zu	2.000	Euro	zu	erheben.	In	den	Fällen	der	Sätze	1	und	2	
beträgt	die	Gebühr	mindestens	20	Euro.	Die	Gebühr	wird	nicht	
erhoben,	wenn	der	Verwaltungskostenschuldner	die	Rücknah-
me	oder	den	Widerruf	nicht	zu	vertreten	hat.
(3)	Wird	ein	Antrag	zurückgenommen	oder	erledigt	er	sich	auf	
andere	 Weise,	 bevor	 die	 öffentliche	 Leistung	 vollständig	 er-
bracht	worden	ist,	werden	bis	zu	75	v.	H.	der	für	die	öffentliche	
Leistung	vorgesehenen	Gebühr	erhoben.	Erfolgt	die	Gebühren-
berechnung	nach	dem	Zeitaufwand,	wird	der	bis	zur	Zurück-
nahme	oder	Erledigung	des	Antrags	entstandene	Zeitaufwand	
zugrunde	gelegt.	 In	den	Fällen	der	Sätze	1	und	2	beträgt	die	
Gebühr	mindestens	20	Euro.	Hatte	die	Behörde	mit	der	sach-
lichen	Bearbeitung	noch	nicht	begonnen	oder	ist	die	beantragte	
öffentliche	Leistung	gebührenfrei,	wird	keine	Gebühr	erhoben.
(4)	 Ist	 eine	 öffentliche	 Leistung,	 für	 die	 Verwaltungskosten	
nicht	zu	erheben	wären,	missbräuchlich	veranlasst	worden,	so	
wird	eine	Gebühr	bis	zu	1.000	Euro	erhoben,	mindestens	jedoch	
20	Euro.
(5)	Gebühren,	die	bei	richtiger	Behandlung	der	Sache	durch	die	
Behörde	nicht	entstanden	wären,	werden	nicht	erhoben.

§ 5 Verwaltungskostengläubiger
Verwaltungskostengläubiger	ist	die	Stadt	Schmölln.

§ 6 Verwaltungskostenschuldner
(1)	Zur	Zahlung	der	Verwaltungskosten	ist	verpflichtet,

1.	 wem	die	öffentliche	Leistung	individuell	zuzurechnen	ist,

2.	 wer	die	Verwaltungskosten	durch	eine	vor	der	zuständigen	
Behörde	abgegebene	oder	 ihr	mitgeteilte	Erklärung	über-
nommen	hat,

3.	 wer	für	die	Verwaltungskostenschuld	eines	anderen	Gesetzes	
Kraft	haftet.

(�)	Verwaltungskostenschuldner	 ist	auch,	wer	als	gesetzlicher	
Vertreter,	Vermögensverwalter	oder	Verfügungsberechtigter	im	
Sinne	der	§§	34	und	35	der	Abgabenordnung	infolge	vorsätz-
licher	oder	grob	 fahrlässiger	Verletzung	der	 ihm	auferlegten	
Pflichten	 veranlasst	hat,	 dass	Verwaltungskosten	nicht,	 nicht	
rechtzeitig	oder	nur	 teilweise	 erhoben	werden	können.	Dies	
umfasst	 auch	die	 infolge	der	Pflichtverletzung	 zu	 zahlenden	
Säumniszuschläge.

(3) Mehrere	Verwaltungskostenschuldner	haften	als	Gesamt-
schuldner.

(4)	 Auslagen,	 die	 durch	 unbegründete	 Einwendungen	 oder	
durch	schuldhaftes	Verhalten	entstanden	sind,	hat	derjenige	zu	
tragen,	der	sie	verursacht	hat.

§ 7 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes
Die	Höhe	der	Gebühr	richtet	sich	nach	dem	Gebührenverzeich-
nis	 (Thüringer	 Allgemeine	 Verwaltungskostenordnung)	 zum	
Thüringer	Verwaltungskostengesetz.	§	8	des	Thüringer	Verwal-
tungskostengesetzes	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	ist	ent-
sprechend	anzuwenden.

§ 8 Rahmengebühren
Rahmengebühren	werden	durch	einen	Mindest-	und	Höchst-
satz	bestimmt.	Bei	Amtshandlungen,	für	die	 in	der	Thüringer	
Allgemeinen	 Verwaltungskostenordnung	 (ThürAllgVwKostO)	
ein	Rahmen	festgelegt	ist,	wird	die	Gebühr	bemessen:

1.	 nach	der	Bedeutung	des	Gegenstandes	und	dem	wirtschaft-
lichen	Nutzen	für	die	Beteiligten	und	

2.	 nach	 dem	 mit	 der	 Vornahme	 der	 Amtshandlung	 verbun-
denen	Verwaltungsaufwand.

§ 9 Pauschgebühren
Die	 Gebühr	 für	 regelmäßig	 wiederkehrende	 öffentliche	
Leistungen	kann	auf	Antrag	für	einen	im	Voraus	bestimmten	
Zeitraum,	 jedoch	 nicht	 für	 länger	 als	 ein	 Jahr,	 durch	 einen	
Pauschbetrag	 abgegolten	 werden.	 Bei	 der	 Bemessung	 des	
Pauschbetrages	ist	der	geringere	Umfang	der	Verwaltungsar-
beit	zu	berücksichtigen.	

§ 10 Auslagen
(1) Folgende	Aufwendungen,	die	im	Zusammenhang	mit	einer	
öffentlichen	Leistung	und	in	den	Fällen	des	§	1	Abs.	2	entste-
hen,	werden	als	Auslagen	gesondert	erhoben:
1.	 Entgelte	für	Post-	und	Telekommunikationsleistungen,
2.	 Aufwendungen	für	öffentliche	Bekanntmachungen	und	Zu-

stellungen	durch	die	Behörde,
3.	 Entschädigungen	für	Zeugen,	Sachverständige,	Dolmetscher	

oder	Übersetzer,
4.	 Vergütungen	und	andere	Aufwendungen	für	die	Ausführung	

von	Dienstgeschäften	außerhalb	der	Dienststelle,
5.	 Beträge,	die	Behörden,	Einrichtungen,	natürlichen	oder	juris-

tischen	Personen	zustehen	sowie
6.	 Aufwendungen	für	Ausfertigungen,	Abschriften	und	Kopien,	

soweit	sie	auf	besonderen	Antrag	hergestellt	oder	aus	vom	
Verwaltungskostenschuldner	zu	vertretenden	Gründen	not-
wendig	wurden.	

(�) Die	Auslagen	werden	in	der	tatsächlich	entstandenen	Höhe	
erhoben.	 ►
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Im	Kostenverzeichnis	kann	bestimmt	werden,	dass	entstandene	
Auslagen	mit	der	Gebühr	abgegolten	sind	oder	pauschaliert	er-
hoben	werden.
(3)	Auslagen	nach	§	1	Nr.	5	werden	auch	dann	erhoben,	wenn	
die	 verwaltungskostenerhebende	 Behörde	 aus	 Gründen	 der	
Gegenseitigkeit,	der	Verwaltungsvereinfachung	oder	aus	ähn-
lichen	Gründen	an	die	andere	Behörde,	Einrichtung,	natürliche	
oder	juristische	Person	keine	Zahlungen	leistet.
(4)	Auslagen	werden	außer	in	den	Fällen	des	§	2	Abs.	1	auch	
dann	erhoben,	wenn	die	öffentliche	Leistung	gebührenfrei	ist.	
(5)	Auslagen,	die	bei	richtiger	Sachbehandlung	nicht	entstan-
den	wären,	werden	nicht	erhoben.	Das	Gleiche	gilt	für	Ausla-
gen,	die	durch	die	Verlegung	eines	Termins	oder	durch	die	Ver-
tagung	einer	Verhandlung	entstanden	sind,	soweit	dies	nicht	
dem	Auslagenschuldner	zuzurechnen	ist.

§ 11 Verwaltungskostenentscheidung
(1) Die	Verwaltungskosten	(Gebühren	und	Auslagen)	werden	
von	Amts	wegen	festgesetzt.	Die	Entscheidung	über	die	Ver-
waltungskosten	 soll,	 soweit	möglich,	 zusammen	mit	der	 Sa-
chentscheidung	ergehen.
(�)	Aus	der	Verwaltungskostenentscheidung	müssen	mindes-
tens	hervorgehen:
1.	 die	verwaltungskostenerhebende	Behörde,
2.	 der	Verwaltungskostenschuldner,
3.	 die	verwaltungskostenpflichtige	öffentliche	Leistung,
4.	 die	als	Gebühren	und	Auslagen	zu	zahlende	Beträge,
5.	 wo,	wann	und	wie	die	Gebühren	und	die	Auslagen	zu	zahlen	

sind.
(3) Die	 Verwaltungskostenentscheidung	 kann	 mündlich	 er-
gehen;	sie	 ist	auf	Antrag	schriftlich	zu	bestätigen.	Soweit	sie	
schriftlich	ergeht	oder	schriftlich	bestätigt	wird,	sind	auch	die	
Rechtsgrundlagen	 für	die	 Erhebung	der	Kosten	 sowie	deren	
Berechnung	anzugeben.
(4)	 Die	 Verwaltungskostenentscheidung	 kann	 vorläufig	 er-
gehen,	wenn	der	für	die	Ermittlung	der	Gebühr	maßgebende	
Wert	des	Gegenstands	der	öffentlichen	Leistung	ungewiss	ist.	
Sie	wird	geändert	oder	für	endgültig	erklärt,	sobald	die	Unge-
wissheit	beseitigt	ist.
(5)	Vor	der	endgültigen	Festsetzung	der	Gebühr	kann	die	Sum-
me	der	erstattungsfähigen	Auslagen	 im	Sinne	des	§	10	 fest-
gesetzt	werden.	Gebühren	und	Auslagen	werden	dann	jeweils	
nach	Maßgabe	der	Absätze	1	und	2	getrennt	festgesetzt.

§ 1� Entstehen und Fälligkeit  
der Verwaltungskostenschuld

(1)	Die	Gebührenschuld	entsteht,	soweit	ein	Antrag	notwendig	
ist,	mit	dessen	Eingang	bei	der	zuständigen	Behörde,	 im	Üb-
rigen	mit	der	vollständigen	Erbringung	der	öffentlichen	Leis-
tung.	 Bei	 Pauschgebühren	 entsteht	 die	 Gebührenschuld	 mit	
der	Genehmigung	des	Antrags	nach	§	9.	Die	Verpflichtung	zur	
Erstattung	von	Auslagen	entsteht	mit	der	Aufwendung	des	zu	
erhebenden	Betrages;	in	den	Fällen	des	§	10	Abs.	3	mit	der	voll-
ständigen	Erbringung	der	öffentlichen	Leistung.
(�)	Die	Verwaltungskosten	werden	mit	der	Bekanntgabe	der	
Verwaltungskostenentscheidung	an	den	Schuldner	fällig,	wenn	
nicht	die	Behörde	einen	späteren	Zeitpunkt	bestimmt.

§ 13 Säumniszuschlag
Werden	Gebühren	oder	Auslagen	nicht	bis	zum	Ablauf	des	Fäl-
ligkeitstages	entrichtet,	so	 ist	für	 jeden	angefangenen	Monat	
der	Säumnis	ein	Säumniszuschlag	erhoben.	§	14	ThürVwKostG	
wird	für	entsprechend	anwendbar	erklärt.	

§ 14 Kostenvorschuss,  
Sicherheitsleistung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Die	 Behörde	 kann	 bei	 öffentlichen	 Leistungen,	 die	 auf	
Antrag	vorgenommen	werden,	die	Zahlung	eines	Kostenvor-
schusses	und/oder	die	Leistung	einer	Sicherheit	bis	zur	Höhe	
der	voraussichtlich	entstehenden	Verwaltungskosten	verlangen.	
Unbeschadet	des	Satzes	1	kann	die	Behörde	eine	öffentliche	
Leistung,	die	auf	Antrag	vorgenommen	wird,	davon	abhängig	
machen,	dass	der	Antragsteller	keine	Verwaltungskostenrück-
stände	 für	 öffentliche	 Leistungen	 des	 gleichen	 Sachgebiets	
hat.

(�)	Dem	Antragsteller	wird	eine	angemessene	Frist	zur	Zahlung	
des	Vorschusses,	zur	Leistung	der	Sicherheit	oder	zur	Beglei-
chung	des	Rückstands	gesetzt.	Die	Behörde	kann	den	Antrag	
als	zurückgenommen	behandeln,	wenn	die	Frist	nicht	einge-
halten	wird	und	der	Antragsteller	bei	der	Anforderung	des	Vor-
schusses,	der	Sicherheitsleistung	oder	des	Rückstands	hierauf	
hingewiesen	worden	ist.

(3)	 Ausfertigungen,	 Abschriften	 sowie	 zurückzugebende	 Ur-
kunden,	die	aus	Anlass	der	öffentlichen	Leistung	eingereicht	
worden	sind,	können	bis	zur	Bezahlung	der	angeforderten	Ver-
waltungskosten	zurückbehalten	werden.

§ 15 Billigkeitsregelungen
(1)	Die	festsetzende	Behörde	kann	die	Verwaltungskosten	er-
mäßigen	oder	von	der	Erhebung	absehen,	wenn	dies	mit	Rück-
sicht	 auf	 die	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse	 des	 Verwaltungs-
kostenschuldners	oder	 sonst	 aus	Billigkeitsgründen	geboten	
erscheint.

(�)	Für	die	Stundung,	den	Erlass,	die	Niederschlagung	und	die	
Herabsetzung	von	Verwaltungskostenforderungen	gelten	gem.	
§	15	Abs.	1,	Nr.	4,	5	und	6	ThürKAG	die	§§	163	Abs.	1	(abwei-
chende	Festsetzung	wegen	Unbilligkeit),	222	(Stundung),	227	
Abs.	 1	 (Erlass)	 und	 261	 (Niederschlagung)	 der	 Abgabenord-
nung.

§ 16 Vollstreckung
Rückständige	Gebühren,	die	nach	dieser	Verwaltungskosten-
satzung	erhoben	werden,	unterliegen	der	Betreibung	im	Ver-
waltungsvollstreckungsverfahren	nach	den	Bestimmungen	des	
Thüringer	Verwaltungszustellungs-	und	Vollstreckungsgesetzes	
(ThürVwZVG).

§ 17 Zuwiderhandlungen
(1)	Gemäß	§	16	ThürKAG	wird	wegen	Abgabenhinterziehung	
mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	2	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft,	
wer	zum	eigenen	Vorteil	oder	zum	Vorteil	eines	anderen

1.	 einer	Gemeinde	oder	einem	Landkreis	über	Tatsachen,	die	
für	die	Erhebung	oder	Bemessung	von	Abgaben	erheblich	
sind,	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	macht,	oder

2.	 eine	Gemeinde	oder	einen	Landkreis	pflichtwidrig	über	ab-
gabenrechtlich	erhebliche	Tatsachen	in	Unkenntnis	lässt.

Der	Versuch	ist	strafbar.

(�) Ordnungswidrig	handelt	gemäß	§	17	ThürKAG	und	kann	
mit	Geldbuße	bis	10.000	Euro	belegt	werden,	wer	als	Abgaben-
pflichtiger	oder	bei	Wahrnehmung	der	Angelegenheiten	eines	
Abgabenpflichtigen	eine	der	 im	Absatz	1	bezeichneten	Taten	
leichtfertig	begeht	(leichtfertige	Abgabeverkürzung).

(3) Ordnungswidrig	handelt	auch	und	kann	mit	Geldbuße	bis	
zu	5.000	Euro	belegt	werden,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig

1.	 Belege	ausstellt,	die	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	sind,	
oder
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2.	 den	Vorschriften	einer	Abgabensatzung	zur	Sicherung	oder	
Erleichterung	 der	 Abgabenerhebung,	 insbesondere	 zur	
Anmeldung	oder	Anzeige	von	Tatsachen,	zur	Führung	von	
Aufzeichnungen	oder	Nachweisen,	zur	Kennzeichnung	oder	
Vorlegung	von	Gegenständen	oder	zur	Erhebung	und	Ab-
führung	kommunalen	Abgaben	zuwiderhandelt	und	es	da-
durch	ermöglicht,	Abgaben	zu	verkürzen	oder	nicht	gerecht-
fertigte	Abgabenvorteile	zu	erlangen	(Abgabegefährdung).

§ 18 Rechtsbehelf
Gegen	die	Erhebung	von	Verwaltungskosten	aufgrund	dieser	
Verwaltungskostensatzung	 sind	 die	 Rechtsbehelfe	 nach	 den	
Bestimmungen	 der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 gegeben.	
Durch	Einlegung	eines	Rechtsbehelfs	gegen	die	Heranziehung	
zu	Gebühren	nach	dieser	Satzung	wird	die	Verpflichtung	zur	
Zahlung	nicht	aufgehoben.

§ 19 Sprachform
Die	 in	 dieser	 Satzung	 verwendeten	 personenbezogenen	 Be-
zeichnungen	sind	geschlechtsneutral	zu	verstehen.

§ �0 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
(1)	 Diese	 Satzung	 tritt	 am	 Tage	 nach	 ihrer	 öffentlichen	 Be-
kanntmachung	in	Kraft.

(�)	Gleichzeitig	treten	
-	 die	Verwaltungskostensatzung	der	Stadt	Schmölln
	 vom	5.	März	2002,		

-	 die	Verwaltungskostensatzung	der	Gemeinde	Wildenbörten	
vom	24.	Februar	2004	und

-	 die	 Verwaltungskostensatzung	 der	 Gemeinde	 Nöbdenitz	
vom	4.	Dezember	2001

außer	Kraft.

Schmölln,	den	8.	Januar	2020

gez. Sven Schrade
Bürgermeister

Anmerkung: Verstöße	wegen	der	Verletzung	von	Verfahrens-	
oder	Formvorschriften,	die	nicht	die	Ausfertigung	und	diese	Be-
kanntmachung	betreffen,	können	gegenüber	der	Stadt	geltend	
gemacht	werden.	Sie	sind	schriftlich	unter	Angabe	der	Gründe	
geltend	zu	machen.	Werden	solche	Verstöße	nicht	innerhalb	ei-
ner	Frist	von	einem	Jahr	nach	dieser	Bekanntmachung	geltend	
gemacht,	so	sind	diese	Verstöße	unbeachtlich.

Beschlüsse des Stadtrates  
der Stadt Schmölln vom 16. Januar �0�0

Nr. B 0134/�0�0: Stadtwerke Schmölln GmbH
- Bestätigung des Jahresabschlusses �018
- Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates 

für das Wirtschaftsjahr �018
Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	in	öffentlicher	Sitzung:		
Der	Stadtrat	Schmölln	empfiehlt	der	Gesellschafterversamm-
lung	der	Stadtwerke	Schmölln	GmbH	auf	Vorschlag	des	Auf-
sichtsrates	folgendes	zu	beschließen:		

1.	Der	Jahresabschluss	2018	wird	 in	der	vorgelegten,	von	der	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Ulrich	Horn	&	Partner	mbB,	
testierten	Fassung	festgestellt.

2.	Die	Gewinn-	und	Verlustrechnung	für	das	Geschäftsjahr	2018	
schließt	mit	einem	Jahresüberschuss	in	Höhe	von 96.848,06 € 
(i. W.: sechsundneunzigtausendachthundertachtundvier-
zig Euro und sechs Cent)

Korrektur Amtsblatt Nr. 01  
vom 18. Januar �0�0

Im	Amtsblatt	Nr.	01	ist	uns	leider	ein	Fehler	unterlaufen.

Wir	bitten	Sie	daher	folgende	Korrektur	zur	Kenntnis	zu	neh-
men:

Beschluss	des	Ortsteilrates	Nöbdenitz	vom	4.	Dezember	2019	

Beschluss Nr. 10/�019
Der	Ortsteilrat	Nöbdenitz	lehnt	mehrheitlich	in	öffentlicher	Sit-
zung	die	Bezuschussung	des	Schulfördervereins	„Freunde	und	
Förderer	der	staatlichen	Regelschule	Nöbdenitz“	e.	V.	 für	die	
Aufstellung	eines	Tischkickers	in	Höhe	von	600,00	Euro	ab.

Stadtratsbüro

Der Jahresüberschuss in Höhe von 96.848,06 € wird auf neue 
Rechnung	vorgetragen.

3.	Dem	Geschäftsführer	Herrn	Kühnast	wird	für	das	Geschäfts-
jahr	2018	Entlastung	erteilt.
Dem	Aufsichtsrat	wird	für	das	Geschäftsjahr	2018	Entlastung	
erteilt.	(laut	Beschlussvorlage)

Nr. B 0135/�0�0: 1. Änderung zur Zweckvereinbarung Ei-
genbetrieb Gemeindewerke Oberes Sprottental
Der	Stadtrat	Schmölln	beschließt	die	in	der	Anlage	befindliche	

1. Änderung zur Zweckvereinbarung 
Eigenbetrieb Gemeindewerke Oberes Sprottental
und	ermächtigt	den	Bürgermeister	zur	Unterzeichnung.
(laut	Beschlussvorlage)

Hinweis:	 Die	 Anlage	 liegt	 während	 der	 regulären	 Öffnungs-
zeiten	im	Stadtratsbüro	der	Stadtverwaltung	Schmölln	zur	Ein-
sicht	bereit.

Schmölln,	16.	Januar	2020

Dr. Werner, Vorsitzende des Stadtrates
S. Schrade, Bürgermeister
J. Rödel, Leiterin Hauptamt F.d.R.

Ende amtlicher Teil

Informationen aus dem Rathaus  
und den öffentlichen Einrichtungen

Das Fundbüro informiert
Auflistung	der	im	Fundbüro	abgegebenen	Fundsachen	im	Mo-
nat	Januar:
2 Schlüssel | 1 Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln und 2 Anhän-
gern (u. a. Transponder) | 1 Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln | 
1 Autoschlüssel VW | 1 Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln und 
3 Anhängern | 1 Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln und 1 An-
hänger | 1 Damenarmbanduhr (goldfarben mit Steinchen) |  
1 Smartphone-Attrappe Sony Xperia | 1 Smartphone Nokia | 
1 Handy AEG (in roter Hülle)
Sollten	Sie	der	Eigentümer	einer	dieser	Gegenstände	sein,	kön-
nen	Sie	diesen	im	Fundbüro	der	Stadtverwaltung	Schmölln,	Rat-
haus	(Hintergebäude	1.	OG),	Markt	1,	abholen.	Das	Eigentum	
über	die	Fundsache	geht	nach	sechs	Monaten	auf	den	Finder	
bzw.	bei	Eigentumsverzicht	durch	diesen	auf	die	Stadt	Schmölln	
über.	Für	weitere	Rückfragen	stehen	wir	Ihnen	gern	unter	Tel.	
034491	76-187	zur	Verfügung.
H. Gabler, Fundbüro
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Mit Schwung in die Zukunft – 1. Schmöllner 
FACHKRÄFTEmesse erwartet ihre Gäste

Es	geht	in	die	heiße	Phase!

In	Schmölln	findet	bald	eine	Premiere	statt:	die 1. Schmöllner 
FACHKRÄFTEmesse am 29. Februar 2020 in der Ostthüringen-
halle Schmölln.

In	der	Zeit	von	10:00	bis	15:00	Uhr	haben	die	Besucher	die	Ge-
legenheit,	 sich	mit	 Firmen	aus	der	Region	zu	vernetzen	und	
auszutauschen.	Denn	was	gibt	es	schöneres	als	einen	Job	direkt	
in	der	Heimat	zu	haben?

Für	die	Schmöllner	Stadtverwaltung	ist	die	Messe	die	erste	die-
ser	Art,	die	sie	gemeinsam	mit	dem	Schirmherr	Dietzel	Hydrau-
lik	organisiert.

Insgesamt	nehmen	knapp	50	Unternehmen	aus	der	Region	teil	
und	freuen	sich	auf	die	Besucher.

Auf	einem	Blick:
☑	offener	Austausch	mit	heimischen	Unternehmen

☑	Loungebereich	für	entspannte	Unterhaltungen

☑	Snacks	und	Getränke	im	Eingangsbereich

☑	innovative	 Jobwall	 –	offene/gesuchte	Stellen	auf	 einen	
Blick

☑	besondere	Foto-Aktion	vom	Fotostudio	Hirsch

M. Itner, Pressestelle 

Bürgermeister	Sven	Schrade	bringt	gemeinsam	mit		
Denise	Gödicke	von	der	Firma	Dietzel	Hydraulik	die	ersten	Plakate	an.		

(Foto:	M.	Itner,	Stadtverwaltung)

Bei	den	Namen	der	Neugeborenen	lässt	sich	kein	eindeutiger	
Trend	eines	Lieblingsnamens	erkennen.	Die	beliebtesten	Vor-
namen	bei	den	jüngsten	Schmöllnerinnen	sind	Emma,	Frieda	
und	Hanna(h).	

Bei	den	Jungen	entschieden	sich	die	jungen	Schmöllner	Eltern	
gerne	für	Moritz,	Johann	und	Oskar.	

Die	zwei	ältesten	Schmöllnerinnen	sind	100	Jahre	alt.	
Der	älteste	Schmöllner	ist	101	Jahre	alt.

Einwohnermeldeamt

Einwohnerentwicklung der Stadt Schmölln 
nach der Gebietsreform

Am	31.	Dezember	2018	lebten	in	Schmölln	mit	seinen	13	bishe-
rigen	Ortsteilen	11.047	Einwohner	(Hauptwohnsitz).	Durch	die	
Gebietsreform	zum	1.	Januar	2019	erweiterte	sich	das	Gebiet	
der	Stadt	Schmölln	um	31	neue	Ortsteile.	Zum	31.	Dezember	
2019	 lebten	13.760	Einwohner	 im	Gebiet	der	Stadt	Schmölln	
(Hauptwohnsitz);	insgesamt	6.955	Frauen	und	6.805	Männer.	

Gesamt	 zogen	 im	 vergangenen	 Jahr	 654	 Menschen	 nach	
Schmölln	neu	zu.	Demgegenüber	waren	lediglich	574	Wegzüge	
zu	verzeichnen,	sodass	die	Stadt	Schmölln	in	Summe	2019	ein	
Plus	an	Zuzügen	verbuchen	konnte.

2019	wurden	90	Geburten	 (45	Mädchen	und	45	 Jungen)	 re-
gistriert.	Diesen	stehen	183	Sterbefälle	gegenüber.	Somit	ver-
ringerte	sich	die	Zahl	der	Einwohner	nach	der	Gebietsreform	
statistisch	gesehen	lediglich	um	13	Einwohner.

Einladung zur Gründungsveranstaltung von 
Freundeskreis „Schmölln international“ e. V.

Städtepartnerschaft fördern!
Alle	interessierten	Bürgerinnen	und	Bürger	sind	recht	herzlich	
eingeladen,	am 18. März �0�0, um 18:30 Uhr, an der Grün-
dungsveranstaltung des Vereins im Ratskeller	teilzunehmen.
Der	Freundeskreis	„Schmölln	 international“	e.	V.	soll	als	Part-
nerschaftsverein zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Žďár 
nad Sázavou, Dobele und Mühlacker gegründet werden.
Im	Vordergrund	stehen	insbesondere	die	partnerschaftlichen	
Beziehungen	zwischen	den	Menschen,	Vereinen	und	Instituti-
onen.
Eine	besondere	Förderung	sollen	die	Gebiete	Kultur,	Kunst	und	
Bildung,	Freizeit	und	Sport	sowie	des	sozialen,	wissenschaft-
lichen,	wirtschaftlichen	und	politischen	Lebens	erhalten.
Weiterhin	werden	u.	a.	Austausch,	Hospitationen,	Praktika	und	
ähnliche	Maßnahmen	zwischen	Bürgerinnen	und	Bürgern	der	
Städte	gefördert.
Sie	haben	Interesse,	im	Verein	mitzuwirken	oder	möchten	Ihre	
Meinung	zum	Thema	teilen?
Dann	freuen	wir	uns	auf	Ihr	Kommen	und	laden	Sie	zur	Diskus-
sion	am	18.	März	in	den	Ratskeller	herzlich	ein.

Sven Schrade, Bürgermeister

Rasern das Tempo nehmen
Am	Finkenweg	befindet	sich	seit	dem	20.	Januar	2020	oberhalb	
der	Ostthüringenhalle	ein	Absperrpoller,	der	die	Zufahrt	für	den	
Autoverkehr	bis	zur	Lohsenstraße	verhindert.

Der	Poller	ist	klappbar,	damit	Feuerwehr	und	Krankenwagen	im	
Notfall	passieren	können.

Die	Sackgassenregelung	wurde	umgesetzt,	um	die	Gefährdung	
für	Kinder	und	Anwohner	durch	zu	schnell	fahrende	Fahrzeuge	
zu	minimieren.

M. Itner, Pressestelle  								(Foto:	M.	Itner,	Stadtverwaltung)
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„Schmöllner Bastei“ – Pflegemaßnahmen 
für das Flächennaturdenkmal

Im	Rahmen	der	Errichtung	des	Schmöllner	 Industriegebietes	
Crimmitschauer	 Straße	 Teilgebiet	 V	 sind	 verschiedene	 Aus-
gleichsmaßnahmen	erforderlich,	um	die	Eingriffe	in	Natur	und	
Landschaft	zu	kompensieren.	So	werden	zum	einen	verschie-
dene	 Anpflanzungs-	 und	 Begrünungsarbeiten	 durchgeführt.	
Ein	weiteres	Projekt	ist	aber	auch	der	Schutz	des	Flächennatur-
denkmals	„Schmöllner	Bastei“,	das	unter	Naturschutz	steht.

Die	„Schmöllner	Bastei“	gilt	als	Geotop	bzw.	besonderes	geolo-
gisches	Naturdenkmal	in	Ostthüringen	und	bietet	einen	Einblick	
in	die	Erdgeschichte	zur	Zeit	der	Trias.	Um	dieses	Schutzge-
biet	zu	pflegen,	muss	der	einzigartige	Sandsteinfelsen	erhalten	
werden.	Die	 (freiliegenden)	 Felsenstücke,	und	besonders	die	
Spalten	dazwischen,	dienen	als	Lebensraum	für	verschiedene	
Fledermausarten	und	diverse	Insekten.

Die	Durchführung	der	Pflegemaßnahmen	für	den	Erhalt	dieses	
Naturdenkmal	erfolgt	durch	die	Entnahme	von	ca.	25	Groß-
bäumen	 (Eiche,	 Kastanie,	 Birke)	 im	 Hanggelände	 vor	 dem	
Felsbereich,	von	30	Baumheistern	in	buschiger	und	mehrtrie-
biger	Form	oberhalb	des	Felsbereiches	und	am	Felsen	sowie	
700	 Baumheistern	 und	 Buschwerk	 am	 vorderen	 Hang-	 und	
Böschungsbereich	des	Felsmassivs	zur	Verminderung	weiterer	
Erosionen.	

In	 Fachkreisen	 (in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Unteren	 Natur-
schutzbehörde	des	Altenburger	Landes	und	des	Landschafts-
pflegeverbandes	„Altenburger	Land	e.	V.)	wurde	dieser	große	
Oberflächeneingriff	sehr	lange	diskutiert.	„Wir	haben	uns	ganz	
bewusst	 für	 diese	 Maßnahme	 des	 Ausgleichs	 entschieden“,	
ergänzt	Bürgermeister	Schrade	–	dies	 sei	 auch	 im	Sinne	der	
Nachhaltigkeitsstrategie	der	Stadt	Schmölln.	 Im	Interesse	der	
biologischen	 Vielfalt	 und	 des	 Schutzes	 des	 Naturdenkmals	
wurde	sich	dann	einheitlich	 für	die	Freiräumung	des	Felsens	
entschlossen.

Für	die	Anlieger	der	Häuser	an	der	Ronneburger	Straße	Nr.	62	
bis	Nr.	 82	bedeutet	dies	Verkehrseinschränkungen	 zwischen	
der	Bebauung	und	dem	Waldgrundstück.	

Wir	bitten	um	die	freundliche	Kenntnisnahme	und	um	das	Ver-
ständnis	der	Anwohner	zur	Baumaßnahme,	die	bis	Ende	Februar	
andauern	wird.	

Jana Fuchs, Öffentlichkeitsarbeit LRA 
M. Itner, Pressestelle Stadt Schmölln 

Sven	Schrade,	Bürgermeister	der	Stadt	Schmölln,	und	Birgit	Seiler,		
Leiterin	des	Fachdienstes	Natur-	und	Umweltschutz	im	Landratsamt,	
schauen	sich	die	Pläne	genau	an.	(Foto:	M.	Itner,	Stadtverwaltung)

Schüler der Regelschule engagieren sich 
für todkranke Kinder

Als	Schulsozialarbeiterin	Theresa	Beger	im	November	2019	den	
Vorschlag	unter	den	Schülersprechern	einbrachte,	sich	bei	der	
Aktion	Weihnachtsengel	von	Antenne	Thüringen	zu	beteiligen	
und	für	das	Kinderhospiz	Mitteldeutschland	zu	spenden,	waren	
Schul-	und	Klassensprecher	gleich	hellauf	begeistert.

Über	40.000	Kinder	und	Jugendliche	in	Deutschland	sind	tod-
krank.	Bis	zu	28	Tage	im	Jahr	nimmt	das	stationäre	Kinder-	und	
Jugendhospiz	Mitteldeutschland	in	Tambach-Dietharz	die	be-
troffenen	Familien	auf.	Gemeinsam	können	sie	dort	ein	ganz-
heitliches	Pflege-	und	Betreuungskonzept	nutzen.	

Hierfür	werden	 jedes	 Jahr	1.300.000	Euro	Spenden	benötigt,	
denn	das	Hospiz	unterliegt	keiner	Trägerschaft,	sondern	finan-
ziert	sich	nur	aus	Spendeneinnahmen.

Die	Schüler	der	Regelschule	„Am	Eichberg“	wollten	daher	hel-
fen!

Vom	6.	bis	zum	13.	Dezember	2019	beteiligten	sich	vier	Klassen	
durch	individuelle	Ideen,	um	Spenden	zu	sammeln.

So	veranstalteten	die	Klassen	5	a	und	7	b	einen	Flohmarkt	mit	
Kuchenbasar.	Die	Klasse	5	b	erlief	sich	die	Spendengelder	bei	
einem	Spendenlauf	in	der	Turnhalle	und	auch	die	Klasse	10	a	
backte	fleißig	Kuchen	für	einen	Basar.

Insgesamt	konnten	so	knapp	1.000	Euro	eingenommen	werden,	
die	Lutz	Schulz,	ehrenamtlicher	Mitarbeiter	des	Kinderhospizes,	
im	Januar	dankend	von	den	Vertretern	der	Klassen	in	Empfang	
nahm.

„Mir	ist	die	Höhe	der	Spenden	nicht	so	wichtig“,	betonte	Schulz.	
„Wichtig	 ist,	dass	die	Schüler	verstehen,	dass	es	auch	andere	
Familiensituationen	gibt	mit	Problemen,	die	für	andere	auf	den	
ersten	Blick	vielleicht	nicht	ganz	einsichtig	sind.“

Und	genau	das	haben	alle	verstanden.	Gesundheit	 ist	wichtig	
und	nicht	jeder	hat	das	Glück	auch	gesund	zu	sein.

Am	4.	Juli	2020	findet	in	Tambach-Dietharz	ein	„Tag	der	offenen	
Tür“	 statt,	 zu	dem	Lutz	Schulz	die	Schülerinnen	und	Schüler	
recht	herzlich	einlud.	Dann	können	sie	sich	selbst	einen	Ein-
druck	verschaffen,	wofür	ihre	Spenden	eingesetzt	werden.

Danke	für	so	viel	Engagement!

M. Itner, Pressestelle

Die	Schülerinnen	und	Schüler	der	Regelschule	„Am	Eichberg“	
	können	stolz	sein:	Knapp	1.000	Euro	übergaben	sie	an	Lutz	Schulz,		

ehrenamtlicher	Mitarbeiter	des	Kinderhospizes	in	Tambach-Dietharz.	
(Foto:	M.	Itner,	Stadtverwaltung)
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Ideenwettbewerb für neue Begrüßungs-
schilder – lasst uns abstimmen!

Nach	dem	Aufruf	im	Dezember	erreichten	uns	viele	Vorschläge	
für	die	Gestaltung	neuer	Begrüßungsschilder	unserer	Ortsein-
gänge.

Ein	neues,	frisches	Design	war	gewünscht,	unter	Einbindung	des	
Stadtwappens,	den	Stadtfarben	sowie	eines	kreativen	Slogans.	
Die	Stadtverwaltung	bekam	viele	 Ideen,	Ausarbeitungen	und	
fertige	Entwürfe	zugeschickt.	

Nun	sind	Sie	alle	an	der	Reihe!	Stimmen	Sie	ab	für	Ihren	Favo-
riten:	Ist	es	Schild	1,	2	oder	3?	(weitere	kleine	optische	Ände-
rungen	sind	nicht	ausgeschlossen)	

Ihre Abstimmung kann bis 
zum �8. Februar �0�0 ein-
gereicht werden unter	 der		
E-Mail:	 oeffentlichkeitsarbeit	
@schmoelln.de	 (bitte	 Ihren	
Namen	 und	 die	 Nummer	
des	 Vorschlages	 angeben),	
per	 Telefon	 unter	 034491-76		
oder	-121	sowie	persönlich	im	
Bürgerservice	am	Amtsplatz	3	
–	dort	liegt	eine	Abstimmliste	
aus,	oder	auf	Facebook.

M. Itner, Pressestelle

Vorschlag 1 Vorschlag 2

Vorschlag 3

Veranstaltungsübersicht
16.01. – 07.03.2020 | Ausstellung „Schatten und Licht“	|	Gale-
rie	Rathaus	|	Stadtverwaltung	Schmölln

30.01. – 15.03.2020 | Ausstellung „Holzspielzeug nachhaltig 
und kreativ“	|	Knopf-	und	Regionalmuseum	|	Stadtverwaltung	
Schmölln

14.02.2020 | 15:00 – 18:00 Uhr | Lego®Thementage	|	Evange-
lisch-Freikirchliche	Gemeinde	Schmölln	
15.02.2020 | 10:00 – 15:00 Uhr | Lego®Thementage	|	Evange-
lisch-Freikirchliche	Gemeinde	Schmölln	
19.02.2020 | 16:00 Uhr | Jahreshauptversammlung |	 Hotel	
„Reussischer	Hof“	|	Rheuma-Liga
22.02.2020 | 18:00 Uhr | Fasching	|	Saal	Gasthof	Dobitschen	|	
Faschingsclub	Dobitschen	e.	V.
22.02.2020 | 19:00 Uhr | 10. traditionelles „Mensch-ärgere 
Dich-nicht-Turnier“ |	Kulturhaus	Drogen	|	DFT2010
25.02.2020 | 19:00 Uhr | Verkehrsteilnehmerschulung |	Bür-
ger-	und	Vereinshaus	von	Wildenbörten	|	Feuerwehrverein	Wil-
denbörten	e.	V.	
29.02.2020 | 10:00 – 15:00 Uhr | 1. Schmöllner Fachkräfte-
messe	|	Ostthüringenhalle	|	Stadtverwaltung	Schmölln,	Dietzel	
Hydraulik,	Messeagentur	Brauns,	Thüringer	Agentur	für	Fach-
kräftegewinnung	
29.02.2020 | 17:11 Uhr | Fasching	|	Saal	Gasthof	Dobitschen	|	
Faschingsclub	Dobitschen	e.	V.
08.03.2020 | Gesundheitsmesse Erfurt - Ausfahrt |	Rheuma-Liga
11.03.2020 | Frauentagsfeier	|	Hotel	„Reussischer	Hof“	|	Rheu-
ma-Liga
12.03.2020 | 19:00 Uhr | Ausstellungseröffnung Angelika Diet-
zel: „Der Segen der Großmütter“ |	Galerie	Rathaus	|	Stadtver-
waltung	Schmölln
12.03. – 02.05.2020 | Öffnungszeiten des Rathauses | Ausstel-
lung Angelika Dietzel: „Der Segen der Großmütter“	|	Galerie	
Rathaus	|	Stadtverwaltung	Schmölln
18.03.2020 | 18:30 Uhr | Gründungsveranstaltung Freundes-
kreis „Schmölln international“ e. V. |	Ratskeller	|	Stadtverwal-
tung	Schmölln
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Freiwillige Feuerwehr Stadt Schmölln
– Feuerwehrreport Dezember �019/Januar �0�0 –
267	–	das	ist	die	Rekordeinsatzzahl	der	Schmöllner	Feuerwehr,	
mit	der	die	Jahresstatistik	 im	Jahr	2019	schließt.	Mit	15	Alar-
mierungen	war	der	Dezember	dabei	noch	einmal	ein	durch-
schnittlicher	Monat,	an	den	Einsatzzahlen	gemessen.	Auch	das	
Einsatzspektrum	 beschränkte	 sich	 glücklicherweise	 nur	 auf	
Standardeinsätze.	So	wurden	die	Kameraden	abermals	zu	ein-
gelaufenen	Brandmeldeanlagen,	zur	Beseitigung	von	herabge-
stürzten	Ästen	und	Ölspuren	sowie	einem	Brand	eines	Kleider-
containers	alarmiert.	Auch	ein	vermeintlicher	Wohnungsbrand	
wurde	gemeldet,	stellte	sich	aber	nur	als	angebranntes	Essen	
heraus.

Im	Monat	Januar	blieb	diese	Einsatzzahl	bis	zum	Redaktions-
schluss	stabil.	Gemütlich	startete	das	Jahr	für	die	Floriansjünger	
dennoch	nicht.	Nur	16	Minuten	nach	dem	Jahreswechsel	for-
derte	der	Rettungsdienst	die	Kameraden	zur	Tragehilfe	in	die	
Neue	Straße	an.	Wenig	später	sollte	ein	PKW	am	Wartenberg	
brennen.	Glücklicherweise	konnte	der	Brand	auf	ein	Minimum	
beschränkt	werden,	sodass	die	Besatzung	des	ersteintreffenden	
Löschgruppenfahrzeugs	 nur	 noch	 kleine	 Nachlöscharbeiten	
durchführen	 musste.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 der	 Silvesternacht	
blieb	es	ruhig	für	die	ehrenamtlichen	Helfer	aller	Ortsteile.

Auch	im	Januar	galt	es	bisher,	zu	mehreren	eingelaufenen	Brand-
meldeanlagen	im	Stadtgebiet	auszurücken	–	Handlungsbedarf	
für	die	Feuerwehr	gab	es	bei	keiner	dieser	Alarmierungen.

Neben	einer	längeren	Ölspur	im	Bereich	der	Bundesstraße	B7	
wurden	die	Kräfte	der	Hauptwache	noch	dreimal	vom	Rettungs-
dienst	zur	Tragehilfe	bzw.	Nottüröffnung	gerufen.

Zu	einem	PKW-Brand	kam	es	Nachmittag	des	16.	Januar	2020	
im	Bereich	der	Altenburger	Straße.	Während	der	Fahrt	kam	es	
zum	Brand	im	Motorraum	eines	PKW-Skoda.	Bei	Eintreffen	des	
Schmöllner	Löschgruppenfahrzeuges	stand	der	Motorraum	im	
Vollbrand.	Ein	Trupp	unter	schwerem	Atemschutz	bekämpfte	
den	Brand	zügig	mittels	Druckluftschaum.	Nach	wenigen	Minu-
ten	war	der	Brand	gelöscht.	Die	Bundesstraße	war	für	die	Dauer	
der	Löscharbeiten	voll	gesperrt.

Am	letzten	Januarwochenende	traten	die	Kinder	und	Jugend-
lichen	der	Jugendfeuerwehren	Altkirchen	und	Schmölln	beim	
traditionellen	Geländespiel	der	Thüringer	Jugendfeuerwehren	
an.	Bei	zahlreichen	Disziplinen	waren	neben	Wissen	auch	Team-
fähigkeit,	Sportlichkeit	und	Orientierung	gefragt	–	und	was	gibt	

es	schöneres,	als	in	der	Gemeinschaft	in	der	Natur	unterwegs	
zu	sein.	Bei	diesem	top	organisierten	Wettbewerb	konnte	das	
Team	der	 Jugendgruppe	aus	Altkirchen	einen	starken	ersten	
Platz	und	somit	den	begehrten	Pokal	mit	ins	Stadtgebiet	holen.	
Auch	die	Schmöllner	Teams	konnten	mit	sehr	guten	vorderen	
Plätzen	glänzen.	

Insgesamt	 standen	aber	der	Spaß	und	das	Teambuilding	 im	
Vordergrund	 dieses	 Tages.	 Diese	 Ziele	 konnten	 allesamt	 er-
reicht	 wurden.	 Und	 so	 freuen	 sich	 Teilnehmer	 und	 Betreuer	
schon	auf	die	Wiederholung	in	2021.

Einsatzstatistik Monat Dezember 2019
Alarmierung	durch	ausgelöste	Brandmeldeanlagen:	 6
Nottüröffnung/Tragehilfe:	 2
Ölspur/auslaufende	Betriebsstoffe	nach	VKU:	 2
Allgemeine	Hilfeleistung:	 3
Brand	klein:	 2

Einsatzstatistik Monat Januar 2020
Alarmierung	durch	ausgelöste	Brandmeldeanlagen:	 4
Nottüröffnung/Tragehilfe:	 4
Ölspur/auslaufende	Betriebsstoffe	nach	VKU:	 1
Allgemeine	Hilfeleistung:	 1
PKW-Brand:	 2

Vorschau Monat Februar 2020
Dienstag, 11.02.2020 | 19:00 – 21:00 Uhr
Aktiver	Dienst	der	Einsatzabteilung

Dienstag, 25.02.2020 | 19:00 – 21:00 Uhr
Aktiver	Dienst	der	Einsatzabteilung

Montag, 24.02.2020 | 19:00 Uhr
Treff	der	Alters-	und	Ehrenabteilung

Montag, 03.03.2020 | 19:00 Uhr
Sitzung	Feuerwehrausschuss

Jeden Freitag, 17:00 – 18:30 Uhr
Jugendfeuerwehr-Ausbildung	(außer	in	den	Schulferien	Thüringen)

Jonas Ehrentraut                                           (Fotos:	Feuerwehr)
Freiwillige Feuerwehr Stadt Schmölln

Besuchen	Sie	uns	im	Internet:	
www.feuerwehr-schmoelln.org	|	info@feuerwehr-schmoelln.de

Viel	Spaß	hatten	Kinder	und	Betreuer	beim	Geländespiel	in	Gera	

Erheblicher	Sachschaden	entstand	beim	Brand	dieses	PKW		
in	der	Altenburger	Straße	
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„the BASE“ Offene Kinder- und Jugendarbeit
Finkenweg	11	|	04626	Schmölln	|	Tel.:	034491	76-240

E-Mail:	base@schmoelln.de	|	Facebook:	the	BASE	Schmölln

Winterferien 10. bis 14. Februar �0�0
Montag
11:00	Uhr	 Dinner the Base
	 2	Teams	+	2	Gänge	+	der	ultimative	Genuss
13:00	Uhr	 Die Macht mit dir ist!	(frei	nach	Yoda)
Dienstag
11:00	Uhr	 Dinner the Base
	 2	Teams	+	2	Gänge	+	der	ultimative	Genuss
13:00	Uhr	 Die Macht mit dir ist!	(frei	nach	Yoda)
Mittwoch
11:00	Uhr	 Wölfe	+	Wer	wars?	
14:00	Uhr	 Basteln extrem!	+	Töpferkurs	
Donnerstag
11:00	Uhr	 Schatzhöhle +	Indoorspielplatz	Meerane	+
 + Kostenpunkt: 8 € + 5 € selbstverwaltetes Ver-

pflegungsgeld!	+	Dicke	Socken	nicht	vergessen!	+	
Anmeldung	im	Haus!	+

Freitag
11:00	Uhr	 Basteln - extrem + Töpferkurs +
 Movieday	 +	 Kino	 +	 Popcorn	 +	 Lachmuskel-

krampf	
16:00Uhr	 Film	ab	6	Jahre
18:00Uhr	 Film	ab	12	Jahre

Angebote Februar �0�0
Montag
14:00	Uhr	 Zockerzone,	WII	U	+	XBox360	+	Playstation
17:00	Uhr	 Klimperclub,	Gitarrenkurs
Dienstag
14:00	Uhr		 FOOD-IES!	–	ein	tütenfreies	Abenteuer
	 •	11.02.	Vegane	Burger
	 •	18.02.	Kartoffelpuffer	mit	Apfelmus
	 •	Letzte	Woche	im	Monat	ist	Sandwich-Woche!
15:00	Uhr	 Kreative	Werkstatt	–	Kreativ,	Holz,	Fahrrad,		

Experimente,	kreatives	Allerlei
Mittwoch
16:00	Uhr	 Cookie-Time	–	Krümmelmonsters	Backstube
	 •	19.02.	Russischer	Zupfkuchen
16:00	Uhr	 Fußball,	Turnschuhe	für	die	Halle	mitbringen!
16:30	Uhr	 Wildcats	dancing	time
18:00	Uhr	 Volleyball	für	Jugendliche	ab	16	Jahre
Donnerstag
14:30	Uhr	 Kreative	Werkstatt	–	Kreatives	Allerlei
Freitag
15:00	Uhr	 Lauschangriff
	 +	die	Sache	mit	dem	Buch
16:00	Uhr	 MOVIE	–	Kino
Einmal im Monat geht‘s freitags für alle ab 10 Jahre mit Mutti-
Vati-Zettel bis 20:00 Uhr!
Schulhofberatung
...	einmal	im	Monat	mit	spannenden	Themen,	Tee	in	allen	Wär-
mestufen,	dufter	Musik	und	kleinen	Überraschungen.
Offene	Kinder-	und	Jugendarbeit	
Mo.	–	Mi.	 13:00	bis	19:00	Uhr
Do.	 13:00	bis	17:00	Uhr
Fr.	 13:00	bis	19:30	Uhr	(ab	12	Jahre/unter	12	Jahre	ab
	 18:00	Uhr	geschlossen!)

Vereinsnachrichten

Der Heimat- und Verschönerungs-
verein Schmölln e. V. informiert

Ab	dem	Monat	Februar	werden	jeden	3.	Samstag	im	Monat	von	
13:00	bis	16:00	Uhr,	die	Vereinsräume	für	interessierte	Bürger	
geöffnet.

Neben	der	Möglichkeit,	unsere	Dauerausstellung	zur	Entwick-
lung	der	Stadt	Schmölln	zu	besichtigen,	besteht	auch	Gelegen-
heit,	 sich	 im	Gespräch	mit	unseren	Mitgliedern	über	weitere	
Besonderheiten	der	Stadt	Schmölln	bzw.	die	Aktivitäten	unseres	
Vereines	zu	informieren.

Des	Weiteren	organisiert	unser	Verein	auch	im	Jahr	2020	wieder	
interessante	Heimatabende,	welche	auch	das	 Interesse	vieler	
Bürger	anregen	dürften,	wozu	wir	hiermit	herzlichst	einladen.

Begonnen	wird	am:	

20. Februar 2020 - Lesung von Aufzeichnungen einer wasch-
echten Schmöllnerin mit Frau Petra Ludwig und bildlich in 
Szene gesetzt von Bernd Leickert

Das	Thema	:	„Mein Leben in Schmölln“
Bürger-/Vereinshaus,	Beginn:	19:00	Uhr

18. März 2020 - Reisebericht in Bildern „Italien – Amalfi- 
Küste, Toskana und Capri“, vorgetragen von Volker Kutzner 	
Sparkassensaal	Schmölln,	Beginn:	19:00	Uhr

Hans-Jürgen Krause, Vereinsvorsitzender

Landsenioren Altenburger Land
Sehr	geehrte	Seniorinnen	und	Senioren,
der	Vorstand	des	Landseniorenvereins	„Altenburger	Land“	lädt	
Sie	ganz	herzlich	am 4. März �0�0, um 14:00 Uhr,	zur	Schu-
lung	 für	 ältere	 Kraftfahrer	 in	 die	 Badgaststätte	 Vollmershain	
ein.

Wir	wünschen	allen	Seniorinnen	und	Senioren	ein	glückliches	
und	erfolgreiches	Jahr	2020.

Der Vorstand

In	den	Ferien	von	10:00	bis	18:00	Uhr	(Do.,	10:00	bis	17:00	Uhr)
Mobile	Jugendarbeit	–	ON	TOUR!
Montag,	 16:00	bis	18:00	Uhr,	in	Schmölln
Donnerstag,	 18:00	bis	20:00	Uhr,	in	Schmölln	
Donnerstag,	 12:00	bis	14:00	Uhr,	in	Dobitschen
Freitag,	 16:00	bis	18:00	Uhr,	in	Gößnitz
Aufsuchende	Jugendsozialarbeit	–	Beratungszeit
Donnerstag,	17:00	bis	20:00	Uhr,	theBASE

Feuerwehrverein Wildenbörten e. V. 

Verkehrsteilnehmerschulung 
Am Dienstag, dem �5. Februar �0�0,	organisiert	der	Feuer-
wehrverein	Wildenbörten	e.	V.	die	erste	Verkehrsteilnehmer-
schulung	2020	im	Bürger-	und	Vereinshaus	von	Wildenbörten.	
Hierzu	laden	wir	alle	Bürger	recht	herzlich um 19:00 Uhr	ein.
Herr	Klaus	Burkhard	vom	ADAC	Schmölln	wird	durch	den	Abend	
moderieren	und	uns	Neuerungen	rund	um	den	Straßenverkehr	
mitteilen.	Dabei	soll	auch	altes	Wissen	wieder	aufgefrischt	wer-
den.	
R. Liebisch, FwVv 
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Lebensrettende Sofortmaßnahmen
Samstag, 29. Februar 2020 
08:00 – 16:00 Uhr

Lehrgangsort:	 Lehrrettungswache	Schmölln
	 Am	Kemnitzgrund	26
Gebühr:	 25,-	Euro
Teilnehmer:	 Führerscheinbewerber	der	Klassen
	 A,	A1,	AM,	B,	BE,	L	und	T
Anmeldung:	 Hausnotruf	und	Servicezentrale	
	 der	Johanniter	(24	h)	Tel.	03447	502592
	 E-Mail:	baerbel.kleinoth@johanniter.de
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Begegnungsstätte  
„Am Kiesberg 13“ (Heimstätte)
ein gemeinsames Projekt von Caritas, Diakonie, 
Stadt Schmölln und Wohnungsverwaltung

Dienstag, 18.02.2020, 14:00 – 16:00 Uhr		
Integration	–	die	alte	Angst	vor	dem	Fremden	|	Andreas	Strah-
lendorf,	Integrationsmanager	Landkreis	Altenburger	Land

Dienstag, 03.03.2020, 14:00 – 16:00 Uhr 	
Bürgermeistersprechstunde	mit	Bürgermeister	Sven	Schrade	

Dienstag, 17.03.2020, 14:00 – 16:00 Uhr
Die	„Altenburger	Schule“	in	Kenia	|	Angelika	Schwarzbach,	Vor-
standsmitglied	Verein	„Education4Kenia“

Dienstag, 31.03.2020, 14:00 – 16:00 Uhr
Der	Vertrag:	Rechte	und	Pflichten	|	Nadine	Bellstedt,	M.A.,	Pro-
jektmitarbeiterin	Verbraucherzentrale	Thüringen	e.V.

Jeden Dienstag, 14:00 – 16:00 Uhr
Das	Begegnungscafé	hat	geöffnet!

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Volker	Liebelt,	Diplom-Sozialarbeiter	(FH),	M.	A.	Soziale	Arbeit	
(nach	Vereinbarung)

Claudia Kirtzel, 
Sozialarbeiterin Caritasverband für Ostthüringen e. V.

Tel.:	0365	712930210,	c.kirtzel@caritas-ostthueringen.de

Beratungsdienste Diakonie
BLEIB dran (Arbeitsmarktintegration	von	Geflüchteten)
Fr.-Naumann-Straße	4,	Tel:	0176	57805609
Dienstag,	10:00	–	12:00	Uhr

Schuldner- und Insolvenzberatung
VHS	Schmölln,	K.-Liebknecht-Straße	22,	Tel.	03447	511330
montags	nach	Terminabsprache

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, ALG-�-Beratung
Tel.	03447	8958020	nach	Absprache	

Suchtberatung
Robert-Koch-Straße	95	(Raum:	S	3.2.135;	im	Klinikum)
Telefon:	03447	313448
Montag,	09:00	–	11:00	Uhr,	und	nach	Absprache

Psychosoziale Beratung
Robert-Koch-Straße	95	(Raum:	S	3.2.135;	im	Klinikum)
Telefon:	03447	514214
jeden	1.	und	3.	Mittwoch,	15:00	–	17:00	Uhr

theBASE – Aufsuchende Jugendsozialarbeit
Finkenweg	11,	Tel.:	0175	6202682,	reimann@magdalenenstift.de
Beratungszeit:	Donnerstag,	17:00	–	20:00	Uhr

Wir helfen, hier und jetzt
Lebensrettende Sofortmaßnahmen

Datum:	 Samstag, ��. Februar �0�0
Dauer:	 08:00	–	15:30	Uhr
Lehrgangsort:	 ASB-Geschäftsstelle	in	Schmölln
	 Friedrich-Naumann-Straße	4
Teilnehmer:	 Fahrschüler	und	interessierte	Personen,	
	 die	ihre	Kenntnisse	auffrischen	möchten
Anmeldung:	 Tel.:	034491	22506	
	 E-Mail:	ASB-Schmoelln@t-online.de

Sonja Reichardt, Geschäftsführerin ASB Schmölln

Einladung zur Jahresmitgliederversamm-
lung des MC Schmölln e. V. im ADAC

Die	diesjährige	Jahresmitgliederversammlung	findet	am Sonn-
tag, dem 1. März �0�0, um 14:00 Uhr,	im	Hotel	„Reussischer	
Hof“	in	Schmölln	statt.

Tagesordnung:

1.	 Eröffnung	und	Begrüßung,	Bestätigung	der	Tagesordnung
2.	 Berichte

-	des	Vorstandes	durch	den	Vorsitzenden	und	die	Vorstands-
mitglieder

-	der	Rechnungsprüfer
3.	 Feststellung	der	Stimmliste
4.	 Auszeichnungen	und	Diskussion
5.	 Entlastung	des	Vorstandes	für	das	Rechnungsjahr	2019
6.	 Wahl	des	Vorsitzenden,	der	Vorstandsmitglieder,	der	Rech-

nungsprüfer	 sowie	 des	 Delegierten	 und	 Ersatzdelegierten	
zur	Jahresversammlung	des	ADAC	Hessen/Thüringen

7.	 Beschlussfassungen
8.	 Schlusswort,	anschließend	gemeinsame	Kaffeetafel

Anträge	sind	bis	zum	24.	Februar	2020	schriftlich	beim	Vorstand	
einzureichen.	Wir	laden	alle	Ortsclubmitglieder	zu	unserer	Jah-
resmitgliederversammlung	herzlich	ein.

Der Vorstand
Motorclub Schmölln e. V. im ADAC

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
des ASB Schmölln

Am Freitag, dem �0. März �0�0, um 15:00 Uhr,	 findet	die	
Jahreshauptversammlung	 des	 Arbeiter-Samariter-Bundes	 KV	
Altenburg	/	Schmölln	e.	V.	in	der	Geschäftsstelle	Fr.-Naumann-
Str.	4	in	Schmölln	statt.	Alle	Mitglieder	des	Kreisverbandes	sind	
dazu	recht	herzlich	eingeladen.	Mitzubringen	ist	der	Mitglieds-
ausweis.

Tagesordnung:

1.	Begrüßung	
2.	Feststellen	der	Tagesordnung
3.	Tätigkeitsbericht	des	Vorstandes	
4.	Geschäftsbericht	des	Vorstandes	
5.	Bericht	der	Kontrollkommission	
6.	Entlastung	des	Vorstandes
7.	Allgemeines
8.	Verabschiedung

Ergänzende	Anträge	oder	Anregungen	bitten	wir	 spätestens	
eine	Woche	vor	der	Jahreshauptversammlung	beim	Vorstand	
einzureichen.

Der Vorstand
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Einladung Jahreshauptversammlung  
Freiwillige Feuerwehr Untschen e. V.

Am �9. Februar �0�0	findet	im	Gerätehaus	Lohma	die	alljähr-
liche	Jahreshauptversammlung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Unt-
schen	statt.

Hiermit	 laden	 wir	 alle	 Vereinsmitglieder,	 aktiven	 Kameraden	
sowie	die	Alters-	und	Ehrenkameraden	herzlich	ein.	Beginn	ist	
18:00 Uhr.
Auf	der	Tagesordnung	stehen	folgende	Punkte:

	 1.	 Begrüßung
	 2.	 Totenehrung
	 3.	 Datenschutz
	 4.	 Bericht	des	Ortsbrandmeisters
	 5.	 Bericht	des	Vereinsvorstandes
	 6.	 Bericht	Alterskameraden
	 7.	 Bericht	Feuerwehrsport
	 8.	 Bericht	der	Kassenprüfer
	 9.	 Diskussion	zu	den	Berichten
	 10.	 Entlastung	des	Vereinsvorstandes	und	des	Kassierers
	 11.	 Grußworte	der	Ehrengäste
	 12.	 Sonstiges
	 13.	 Schlusswort

Anschließend	Abendessen	und	gemütliches	Beisammensein.

Wir	bitten	alle	Kameraden	in	Ausgangsuniform	zu	erscheinen!

Der	Vereinsvorstand	hofft	auf	zahlreiches	Erscheinen.

Florian Machhein
Vorstandsvorsitzender Freiwillige Feuerwehr Untschen e. V.

Wo ist beim Fasching etwas los?  
Nur beim FCD!

Hallo	liebe	Närrinnen	und	Narren,

es	ist	wieder	soweit.	Das	Faschingsfest	2020	naht.	

Hauptfasching �0�0,	
am	22.02.2020,	um	19:11	Uhr	(Einlass	18:00	Uhr)

Fasching für Fortgeschrittene �0�0,	
am	29.02.2020,	um	17:11	Uhr	(Einlass	ab	16:00	Uhr)	

jeweils	im	Saal	in	Dobitschen
Karten	gibt	es	an	der	Abendkasse.

Wir	freuen	uns	auf	euch!

Euer Faschingsclub Dobitschen e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des TuS Schmölln e. V.

Die	diesjährige	Mitgliederversammlung	des	TuS	Schmölln	e.	V.	
findet am Mittwoch, dem 4. März �0�0, um 19:00 Uhr,	 im	
Hotel	„Reussischer	Hof“	statt.

Die	Tagesordnung	lautet:

1.	Begrüßung
2.	Jahresbericht	2019
3.	Finanzabschluss	2019
4.	Bericht	der	Revisionskommission	
5.	Aussprache	zu	den	Berichten	und	Abstimmung	darüber
6.	Sportplanung	für	2020
7.	Festlegung	des	Wahltermins	2021
8.	Archivierung	unserer	Vereinschronik

W. Götze, Vorsitzender

Preisskatturnier in Wildenbörten
Wir	 laden	 Sie	 recht	 herzlich	 ein	 zum	 Preisskatturnier	 am  
14. Februar �0�0 im	Wildenbörtener	Vereinshaus.	Beginn	ist	
19:00 Uhr.
Gespielt	 wird	 um	 den	 Pokal	 des	 Bürgermeisters	 der	 Stadt	
Schmölln	und	des	Ortsteilbürgermeisters	von	Wildenbörten	in	
zwei Serien á 36 Spielen mit Deutschem Blatt. 

Horst Bräutigam

�1. Skatturnier in Löbichau
Am Samstag, dem 8. März �0�0,	wird	zum	Skatturnier	in	den	
Gemeindesaal	Löbichau	eingeladen.	Das	Turnier	beginnt	um 
15:00 Uhr,	Einlass	ist	bereits	ab	14:00	Uhr.	

Gespielt wird in zwei Serien á 48 Spiele mit Deutschem Blatt. 
Das	Startgeld	beträgt	 5,-	 Euro	 je	 Serie.	Den	besten	Spielern	
winken	lukrative	Geld-	und	Sachpreise.

Im	Namen	der	Gemeinde	Löbichau	sowie	der	Organisatoren	
lade	ich	alle	Skatfreunde	herzlich	ein.

Hermann, Bürgermeister

Vorankündigung Löbichauer Haldenlauf
Am �0. Juni �0�0 findet,	ab	09:30	Uhr,	der	10.	Löbichauer	Hal-
denlauf	statt.

Eine	Familienveranstaltung	mit	vielen	Extras	zum	Jubiläum.

Anfrage	unter	

info@haldenlauf.de	oder	info@gemeinde-loebichau.de	

Team Haldenlauf

Lego®Thementage
Am 14. Februar �0�0	 startet	 ein	 neues	 Event	 in	 der	 Evan-
gelisch-Freikirchlichen	 Gemeinde	 Schmölln	 K.d.ö.R.-die	
Lego®Thementage.

Sie	werden	etwas	kleiner	als	die	Lego®Tage	 im	vorigen	Jahr,	
sollen	aber	 in	diesem	Jahr	etwa	dreimal	stattfinden.	Diesmal	
bauen	wir	keine	zusammenhängende	Stadt,	sondern	Projekte	
zu	verschiedenen	Themen,	beispielsweise	City,	Technik,	Ritter	
und	Piraten.	

Die	Kinder	sollen	neben	dem	Bauen	und	Spielen	auch	christ-
liche	Werte	vermittelt	bekommen.	Hier	legen	wir	Wert	auf	Ehr-
lichkeit,	 freundlichen	Umgang	miteinander	und	Achtung	vor-
einander.

Wir	freuen	uns	jetzt	schon	auf	viele	interessierte	Kinder.

Termine	sind:

Freitag, 14.0�.�0�0 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 15.0�.�0�0  10:00 – 15:00 Uhr
Die	Präsentation	ist	im	Gottesdienst	am Sonntag, dem 16. Fe-
bruar �0�0, Beginn 09:30 Uhr.
Anmeldung	ist	erforderlich	bei	Astrids	Bastelecke,	Astrid	Pohl	
Markt	35,	04626	Schmölln	|	Tel.034491-582550	oder	per	E-Mail:	
info@astrid-s.de

Unkostenbeitrag	5,00	Euro

Astrid Pohl
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Neuer Kurs „Instrumentenkarussell“ 
Musikschule des Landkreises Altenburger Land, 

Schulteil Schmölln
Im	März	beginnt	an	der	Musikschule	Schmölln	ein	neuer	Kurs	
„Instrumentenkarussell“.	In	dem	ca.	sechswöchigen	Kurs	wer-
den	Kindern	im	Alter	ab	vier	Jahren	alle	Musikinstrumente,	die	
in	Schmölln	und	Gößnitz	erlernt	werden	können,	durch	Schüler	
musikalisch	vorgestellt.	Am	Schluss	bietet	sich	wieder	die	Ge-
legenheit,	alle	Musikinstrumente	unter	fachkundiger	Anleitung	
auszuprobieren.
Außerdem	werden	 jederzeit	Anmeldungen	zu	neuen	Kursen 
der Musikalischen Früherziehung bzw. Eltern/Kind-Kurse	
angenommen.	
In	der	Musikschule	 in	Schmölln	und	an	der	Unterrichtsstätte	
Gößnitz	können	folgende	Musikinstrumente	erlernt	werden:
Violine,	Viola,	Violoncello,	Kontrabass,	Klavier,	Keyboard,	Cem-
balo,	 Blocklöte,	 Querflöte,	 Klarinette,	 Saxophon,	 Trompete,	
Horn,	Tenorhorn,	Baryton,	Kornett,	Gitarre,	Schlagzeug,	Akkor-
deon	und	Gesang	(nur	in	Schmölln)
Außerdem	 freut	 sich	 die	 Ballettabteilung in	 Schmölln	 über	
weitere	Kinder,	die	Ballett-	und	Tanzunterricht	nehmen	wollen.	
Darüber	hinaus	bietet	die	Musikschule	Musiktheorie,	Harmo-
nielehre,	Korrepetition	und	Kammermusik	an.	Besonderer	Be-
liebtheit	erfreuen	sich	das	JugendSinfonieOrchester,	das	Klari-
nettenorchester	und	weitere	Nachwuchsorchester.
Die	 Schulleitung	 steht	 bei	 Rückfragen	 gern	 zur	 Verfügung.	
Sprechzeiten	sind	in	Schmölln	mittwochs,	von	15:00	bis	17:00	
Uhr,	oder	nach	telefonischer	Absprache	möglich.
Anmeldungen	 sind	 auch	 über	 die	 Homepage	 www.musik-
schule-altenburgerland.de,	per	Mail	über	musikschule@alten-
burgerland.de,	per	Telefon	unter	034491	22482	oder	auf	dem	
Postweg	möglich.	
Unsere	Anschrift	in	Schmölln:

Musikschule	des	Landkreises	Altenburger	Land,	
Schulteil	Schmölln	|	Am	Brauereiteich	1	
04626	Schmölln	|	Fax:	034491	56821

Termine Drogener Freizeittreff �010 
1. Halbjahr

Samstag, ��. Februar �0�0
Winterwanderung	nach	Altkirchen	
19:00	Uhr	 |	 10.	 traditionelles	 „Mensch-ärgere-Dich-nicht-	
Turnier“,	Kulturhaus	Drogen

Mittwoch, 1. April �0�0
Vorführung	40	–	50	Jahre	alte	Filme,	Kulturhaus	Drogen
Schmöllner	Amateurfimstudio

Samstag, 4. April �0�0
Frühjahrsputz	Kulturhaus	und	Spielplatz

Donnerstag, 30. April �0�0
Maibaumsetzen	mit	aktiver	Feuerwehr

Freitag, 5. Juni �0�0
Kindertag	und	5	Jahre	Spielturm	am	Spielplatz

Hesselbarth, DFT2010

Neues Zuhause gesucht
Henry,	ein	7	 Jahre	alter	Epagneul	
Breton,	 wurde	 im	 Tierheim	 abge-
geben,	weil	sein	Besitzer	mit	seiner	
Haltung	überfordert	war.	Er	 ist	ein	
freundlicher	 und	 sehr	 menschen-
bezogener	 Hund,	 aber	 man	 muss	
seinem	enormen	Bewegungsdrang,	
seiner	 Lauffreude	 und	 vor	 allem	
seiner	Jagdpassion	gerecht	werden.	
Henry	hat	immer	die	Nase	im	Wind	
(bzw.	 am	 Boden)	 und	 der	 Drang	

nach	draußen	ist	groß,	daher	ist	ein	sicher	eingezäuntes	Grund-
stück	Voraussetzung	für	die	Haltung	des	Energiebündels.	Bei	
ausreichender	Beschäftigung	und	Zuwendung	wird	man	aber	in	
Henry	einen	äußerst	umgänglichen	und	lernfreudigen	Gefähr-
ten	an	seiner	Seite	haben.

Auch	 diese	 hübschen,	 ca.	
8	bis	9	Monate	alten	Kätz-
chen warten	 nun	 schon	
viel	zu	 lange	auf	„ihre	neu-
en	Menschen“.	Sie	sind	der	
Nachwuchs	 unkastrierter	
freilebender	 Katzen	 und	
unkastrierter	Freigängerkat-
zen	aus	Privathaushalten.	In	

ihren	ersten	Lebensmonaten	ohne	direkten	Menschenkontakt	
aufgewachsen,	sind	sie	immer	noch	recht	scheu	und	zurückhal-
tend.	Daher	suchen	wir	für	die	 jungen	Samtpfoten	geduldige	
und	einfühlsame	Katzenfreunde,	die	nicht	die	Erwartung	haben,	
dass	die	Tiere	einem	sofort	auf	den	Schoß	springen.	Gibt	man	
den	Tieren	Zeit	zum	Ankommen,	werden	auch	sie	bald	zu	ge-
selligen	Stubentigern	werden.

Neben	Henry	und	den	Jungkatzen	warten	auch	viele	weitere	
Tierheimbewohner	auf	den	Umzug	in	ein	neues	Zuhause.	Inte-
ressierte	Tierfreundinnen	und	Tierfreunde	können	sich	im	Tier-
heim	während	unserer	Öffnungszeiten	(Montag	bis	Freitag,	von	
10:30	bis	12:00	Uhr	und	von	13:00	bis	15:00	Uhr)	per	Telefon	
unter	034491	23909	oder	persönlich	bei	einem	Besuch	über	ihr	
potentielles	neues	Familienmitglied	informieren.	Informationen	
gibt	es	auch	auf	unserer	Website:	www.tierheimschmoelln.de!

Tierschutzverein Schmölln Osterland e. V.								(Fotos:	Tierheim)

Kindersachenbörse in Gößnitz
Die	nächste	Kindersachenbörse	wird	am 14. März �0�0 von 
09:00 bis 1�:00 Uhr,	in	Gößnitz	in	der	Stadthalle	stattfinden.
Wenn	Sie	 Ihre	gut	erhaltene	Kinder-	und	Jugendbekleidung,	
Spielwaren	u.	a.	verkaufen	möchten,	rufen	Sie	bitte	am	22.	Fe-
bruar	2020,	von	10:00	bis	11:00	Uhr	und	23.	Februar	2020,	von	
18:00	bis	19:00	Uhr,	unter	034493	31768	an,	nur	solange	Vorrat	
reicht.
Schwangere	dürfen	bereits	ab	08:45	Uhr	einkaufen.	Kaffee	und	
Kuchen	werden	angeboten.	Bitte	parken	Sie	nach	der	STVO.
Sehr	gut	erhaltende	Baby-,	Kinder-	und	Jugendbekleidung	für	
den	Frühling	und	den	Sommer,	Spielsachen,	Schwangerenbe-
kleidung,	Kinderwagen,	Kinderbetten,	Autokindersitze,	Baby-
wippen	u.	a.	können	preisgünstig	erworben	werden.
Vielleicht	finden	Sie	Ihr	ganz	persönliches	Schnäppchen.
Alle	notwendigen	 Informationen	sehen	Sie	auch	unter	www.
goessnitz.de/Veranstaltungen.	Dort	haben	Sie	die	Möglichkeit,	
Etiketten,	Liste	und	das	Informationsblatt	herunterzuladen.
Die	Verkäufernummern	sind	wegen	der	Kapazität	begrenzt.
Initiativgruppe Gößnitz
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Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz
Mittwoch, 12. Februar 2020 | 16:30 Uhr
im	Pfarrhof:	Freizeitangebote	für	Kinder
Dienstag, 25. Februar 2020 | ab 11:00 Uhr
Evaluierung	des	EPR	„Wir	sind	Nachbarn	…“	durch	Universität	
Greifswald
Mittwoch, 26. Februar 2020, Aschermittwoch | 19:00 Uhr
Kultur-	&	Bildungswerkstatt:	Auftakt	Fastengespräche	mit	Pfr.	
Dietmar	Wiegand	und	Karla	Göthe	|	Eröffnung	der	Ausstellung	
„Ökumenischer	Kreuzweg	der	Jugend	2020“,	Er	trägt	den	Titel	
ICON.
Mittwoch, 11. März 2020 | 14:00 Uhr
Kultur-	&	Bildungswerkstatt:	 Informationen	für	Senioren	zum	
Thema	Patientenverfügung
Ein	 Fachmann	 der	 Diakonie	 Ostthüringen	 erläutert	 sozial-
ethische	Fragen	zur	Patientenverfügung	aus	christlicher	Sicht.	
Er	geht	 insbesondere	auch	auf	die	Betreuungsverfügung	und	
Behandlungswünsche	ein.	Die	Teilnahme	an	der	Informations-
veranstaltung	ist	kostenlos.	Teilnehmen	kann	jeder,	der	interes-
siert	oder	betroffen	ist	bzw.	sein	könnte.	
Die	Kultur-	&	Bildungswerkstatt	ist	barrierefrei	erreichbar.	Die	
Toilette	ist	barrierefrei.	|	Parkplätze	stehen	an	der	„Tausendjäh-
rigen	Eiche“	zur	Verfügung.	|	Für	organisatorische	Rückfragen:	
0176	52	31	35	97	|	Es	gibt	wie	immer	Kaffee	und	Kuchen.

Weitere Termine:
„Tanz Dich fit“ – Tanznachmittag für 65- bis 105-jährige 
am	Montag	17.	Februar,	2.	März,	16.	März,	jeweils	14:15	Uhr	in	
der	Kultur-	&	Bildungswerkstatt
Handarbeitskreis am	Montag	10.	Februar,	24.	Februar,	9.	März,	
23.	März,	jeweils	15:00	Uhr	in	der	Pfarrscheune
26. Februar bis 7. April -	 Nöbdenitzer	 Fastengespräche	 ab	
Aschermittwoch	in	der	Kultur-	&	Bildungswerkstatt	
26. Februar bis Ostern: Ausstellung	„Ökumenischer	Kreuzweg	
der	Jugend	2020“	in	der	Kultur-	&	Bildungswerkstatt	
Der	 Ökumenische	 Kreuzweg	 der	 Jugend	 ist	 wieder	 neu	 am	
Start!	 Er	 trägt	den	Titel	 ICON.	 ICON	 ist	eine	Begegnung	mit	
dem	Antlitz	Christi	und	der	Frage	nach	der	Beziehung	zu	der	
Person	Jesus	Christus	im	eigenen	Leben.	Er	ist	traditionell	und	
aktuell,	spirituell	und	gesellschaftspolitisch	zugleich	profiliert.	
Ein	Erfahrungskreuzweg,	der	sich	mit	uns	auf	den	Weg	macht	
zur	Freundschaft	mit	Jesus	Christus,	dem	wahren	Selfie	Gottes	
–	denn	durch	die	Freundschaft	mit	 Ihm	werden	uns	Erlösung	
und	Freiheit	geschenkt..
Führungen
Burgkirche	Posterstein	täglich,	bitte	telefonisch	anmelden
„Tausendjährige Eiche“,	Kirche,	Pfarrhof	und	Rittergut	Nöbde-
nitz,	montags	–	freitags,	10:00	bis	16:00	Uhr,	bitte	telefonisch	
anmelden.	Sondertermine	vereinbaren	wir	gern.
Terminabsprachen	 und	 Besichtigung	 donnerstags,	 17:00	 bis	
18:00	Uhr,	oder	telefonisch	034496	64616	 |	0176	52313597	 |	
kultur.bildungswerkstatt@gmail.com	
Wolfgang Göthe

Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz e. V.
Die	Mitglieder	des	Ortsverschönerungsvereins	Nöbdenitz	e.	V.	
und	deren	Partner	haben	sich	am	6.	Dezember	2019	zur	Ab-
schlussveranstaltung	für	das	Jahr	2019	getroffen.	
Es	wurde	Bilanz	gezogen,	 zur	 im	 Jahr	2019	vom	Verein	und	
seinen	Mitgliedern	geleisteten	Arbeit.	Der	Vorstand	des	Ver-
eins	konnte	feststellen,	dass	eine	ganze	Reihe	Veranstaltungen	
organisiert	worden	sind,	die	geeignet	waren,	dass	Zusammen-
leben	der	Nöbdenitzer	Bürger	zu	fördern.	Im	Januar	wurde	die	
traditionelle	Glühweinparty	„Schneeverbrennen“,	an	Karfreitag	
die	„Frühlingswanderung“	nach	Löbichau	und	im	Juni,	anlässlich	
des	Sportfestes	des	SSV	Traktor	Nöbdenitz	e.	V.,	eine	Wande-
rung	zum	Bauernhof	Quaas	nach	Burkersdorf	organisiert.		
Im	September,	zum	„Tag	des	offenen	Denkmals“,	erschien	wie-
der	der	alte	Altenburger	und	Gothaer	Geheime	Rat	und	Minis-
ter,	Hans	Wilhelm	von	Thümmel	und	berichtete	den	Besuchern	
der	 Veranstaltung,	 die	 traditionell	 am	 Nöbdenitzer	 Teehaus	
stattfand,	über	den	Bau	der	Eisenbahn	von	Gößnitz	nach	Gera,	
nebst	des	damaligen	Geschehens	in	der	Ortschaft	Nöbdenitz.	
Über	das	 Jahr	wurde	weiter	Geld	 für	den	Erhalt	der	1000-jäh-
rigen	Eiche	in	Nöbdenitz	gesammelt.	 Im	Oktober	2019	konnte	
der	Ortsverschönerungsverein	Nöbdenitz	e.	V.	der	Stadt	Schmölln	
eine	Spende	in	Höhe	von	6.250,00	Euro	zukommen	lassen,	als	
Zuschuss	zu	den	Aufwendungen,	die	im	Jahr	2019	von	der	Stadt	
Schmölln	für	den	Erhalt	der	alten	Eiche	aufgewandt	worden	sind.			
Die	Mitglieder	des	Vereins	haben	die	 in	der	Ortschaft	ange-
brachten	Nistkästen	gewartet.	Sitzbänke,	die	sich	im	Bauhof	be-
fanden	und	weitere	Sitzbänke	wurden	gereinigt,	instandgesetzt	
und	im	Gebiet	der	früheren	Gemeinde	Nöbdenitz	aufgestellt.	
Diese	Aktivität	wollen	die	Mitglieder	des	Vereins	im	Jahr	2020	
fortsetzen!	
Frühblüher	wurden	eingebracht	und	werden	hoffentlich	in	den	
nächsten	Jahren	die	Nöbdenitzer	und	ihre	Besucher	erfreuen.	
Im	November	haben	die	Mitglieder	des	Vereins,	Frank	Wunder-
lich	und	Marlies	Geidner-Girod,	als	Vorleser	am	„Vorlesetag“	
der	Regelschule	in	Nöbdenitz	teilgenommen.	Am	14.	Dezember	
haben	die	Mitglieder	unseres	Vereins	ein	Adventskonzert	orga-
nisiert,	bei	dem	der	Altenburger	Gospelchor	„Colours	of	Soul“	
auftrat.	Die	Gäste	 konnten	mit	 von	den	Mitgliedern	unseres	
Vereins	bzw.	deren	Partnern	 selbst	gebackenen	Kuchen	und	
Torten,	nebst	Kaffee,	gut	versorgt	werden	und	nahmen	dieses	
Angebot	gern	an.	Da	der	Ortsteilbürgermeister	von	Nöbdenitz,	
Herr	Gampe,	auf	Nachfrage	mitgeteilt	hatte,	dass	es	 im	Jahr	
2019	keine	von	der	Gemeinde	organisierte	Rentnerweihnachts-
feier	geben	wird,	haben	wir	die	Rentner	aus	dem	Gebiet	der	
ehemaligen	Gemeinde	Nöbdenitz	zum	Adventskonzert	einge-
laden	und	von	der	Zahlung	des	Eintritts	in	Höhe	von	5,00	Euro	
freigestellt	(der	Sportverein	hat	seine	Mitglieder	freundlicher-
weise	seinerseits	vom	Eintrittspreis	freigestellt!).	Für	die	Nöbde-
nitzer	Rentner	gab	es	also,	bedingt	durch	die	Aktivität	und	den	
Fleiß	der	Mitglieder	des	Ortsverschönerungsvereins	Nöbdenitz,	
doch	noch	eine	Weihnachtsfeier.	Die	Rentner	haben	dies	be-
geistert	zur	Kenntnis	genommen!
Aus	Vorstehendem	ergibt	sich,	dass	die	Mitglieder	des	Orts-
verschönerungsvereins	Nöbdenitz	e.	V.	im	Jahr	2019	eine	rege	
Vereinsarbeit	geleistet	haben.	
Die	Mitglieder	unseres	Vereins	werden	 sich	 auch	 in	Zukunft	
dafür	engagieren,	dass	Nöbdenitz,	nebst	seinen	früheren	Orts-
teilen,	schöne	und	lebenswerte	Ortschaften	bleiben.	Wir	freuen	
uns	dabei	auf	die	bisher	bereits	gut	entwickelte	Zusammen-
arbeit	mit	den	anderen	Nöbdenitzer	Vereinen,	welche	wir,	 im	
gegenseitigen	Interesse,	weiter	ausbauen	wollen.

Wir	würden	uns	freuen,	wenn	wir	hierbei	künftighin,	mehr	als	
bisher,	neben	der	bereits	 vorhandenen	Unterstützung	durch	
die	Nöbdenitzer	Bürger,	auch	die	Unterstützung	des	Ortsteil-
bürgermeisters	und	des	Nöbdenitzer	Ortsteilbeirates	erhalten	
würden.
Frank Wunderlich, für den Vorstand 
des Ortsverschönerungsvereins Nöbdenitz e. V.
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Kommunale Arbeitsgemeinschaft
„Terra plisnensis – Pleißner Land“

Crimmitschau	•	Gößnitz	•		
Meerane	•	Schmölln	•	Werdau

In Crimmitschau herrscht �0�0 TextilBoom.
Auch	in	Crimmitschau	steht	das	Jahr	2020	ganz	im	Zeichen	der	
Industriekultur.	Anlässlich	der	4.	Sächsischen	Landesausstellung,	
die	in	der	Region	Südwestsachsen	vom	25.	April	bis	1.	Novem-
ber	2020	stattfindet,	präsentiert	die	Tuchfabrik	Gebr.	Pfau	den	
Schauplatz	Textil.	Besucher	erleben	dabei	ein	Zusammenspiel	
der	textilen	Vergangenheit	Crimmitschaus,	verbunden	mit	 in-
novativer	Zukunft.

Das	außerordentliche	Denkmal	mit	seinem	original	erhaltenen	
Maschinenbestand	 aus	 über	 100	 Jahren	 Textilgeschichte	 er-
möglicht	eine	Zeitreise	 in	den	harten	Arbeitsalltag	der	Textil-
produktion.	

Eine	 neu	 gestaltete	 Ausstellung	 im	 ehemaligen	 Spinnerei-
gebäude	 wird	 dem	 Besucher	 zudem	 die	 Möglichkeit	 geben,	
die	 eigenen	 Fähigkeiten	 am	 Webstuhl	 unter	 Beweis	 zu	 stel-
len.	 Erleben	 auch	 Sie	 das	 Thema	 „Mensch,	 Kultur	 und	 In-
dustrie“	 in	 einer	 einzigartigen	 Sonderausstellung ab dem  
�5. April �0�0 in	der	Tuchfabrik	Gebr.	Pfau	in	Crimmitschau!

Daniela Lange, Bereich Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit
Stadtverwaltung Crimmitschau		(Foto:	Fotograf	Tommy	Bartels)

Meeraner Bürgermedaille �019 
für Herrn Siegfried Jordan

Bürgermeister würdigt Musiker für seine kulturellen Ver-
dienste um die Stadt Meerane
Herr	Siegfried	Jordan,	der	1929	in	Meerane	geborene	Musiker,	
Sänger,	Orchesterleiter,	Komponist,	Texter,	Arrangeur,	Redak-
teur,	Produzent	und	Moderator,	wurde	zum	Neujahrsempfang	
der	Stadt	Meerane	am	17.	Januar	2020	mit	der	Meeraner	Bür-
germedaille	2019	geehrt.	Nach	dem	Beschluss	des	Stadtrates	
erhielt	er	diese	Auszeichnung,	die	erneut	vom	Meeraner	Unter-
nehmen	CCL	Label	Meerane	GmbH	gestiftet	wurde,	für	seine	
kulturellen	Verdienste	um	die	Stadt	Meerane.

Die	Verleihung	der	Bürgermedaille	 in	der	Meeraner	Stadthal-
le	war	zugleich	ein	großes	und	sehr	emotionales	Wiedersehen	
–	ein	Wiedersehen	des	Publikums	mit	dem	bekannten	und	be-
liebten	Musiker	und	ein	Wiedersehen	des	Preisträgers	mit	sei-
ner	Heimatstadt	und	einer	Bühne,	auf	der	er	einst	seine	ersten	
musikalischen	Schritte	machte.

Bürgermeister	Professor	Dr.	Lothar	Ungerer,	der	die	Laudatio	
hielt,	würdigte	Herrn	Siegfried	Jordan,	dessen	Lebenswerk	und	
die	Verdienste	um	die	Stadt	Meerane	mit	herzlichen	Worten.	
Der	Name	Siegfried	Jordan	 ist	untrennbar	mit	dem	Schlager	
und	der	Schlagerszene	verbunden,	er	gehört	zu	den	vier	großen	
Meeraner	Musiker-	und	Texterpersönlichkeiten	–	Werner	Boch-
mann,	Erich	Knauf,	Ralph	Arthur	Roberts,	Siegfried	Jordan,	so	
Professor	Dr.	Ungerer.

Siegfried	 Jordan	 ist	 seiner	Heimatstadt	Meerane	 immer	 ver-
bunden	geblieben	und	verfolgt	die	Entwicklung	der	Stadt	mit	
großem	 Interesse.	Ein	berufliches	und	persönliches	Anliegen	
war	und	ist	es	ihm,	seine	Heimatstadt	stets	in	Szene	zu	setzen	
und	zu	würdigen.	Jüngstes	Beispiel	 ist	die	am	13.	November	
2019	im	Radiosender	Alex-Berlin	ausgestrahlte	136.	Folge	der	
„Stunde	der	Melodie“,	die	er	unter	dem	Motto	„MMM	–	Mee-
rane	macht	Musik“	arrangierte	und	moderierte.

Bürgermeister	Professor	Dr.	Ungerer	(li.)	mit	Siegfried	Jordan		
und	Angelina	Bianco.	(Foto:	Fotoagentur	pro	picture)

►
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Tief	bewegt	nahm	Siegfried	Jordan,	der	von	seiner	Partnerin	
Angelina	Bianco	begleitet	wurde,	die	Ehrung	entgegen	und	trug	
sich	in	das	Goldene	Buch	der	Stadt	Meerane	ein.	„Ich	möchte	
mich	ganz	herzlich	bedanken.	Es	 ist	mir	eine	große	Ehre	und	
Freude,	 in	meiner	Heimatstadt	diese	Auszeichnung	zu	erhal-
ten;	und	dies	ausgerechnet	in	diesem	Haus“,	sagte	er.	Eigentlich	
lehne	er,	seit	er	90	Jahre	alt	geworden	ist,	alle	Angebote	ab:	
„Aber	wenn	Meerane	ruft,	gehe	ich	auch	kurz	vor	meinem	91.	
Geburtstag	noch	einmal	auf	diese	Bühne!“.	Auch	der	Bitte,	für	
das	Meeraner	Publikum	noch	einmal	zum	Mikrofon	zu	greifen,	
kam	Siegfried	Jordan	gern	nach	und	sang	drei	seiner	bekannten	
und	erfolgreichen	Titel:	„Niemand	weiß,	wohin	der	Wind	uns	
weht“,	„Sterne	hoch	am	Himmel“	und	„Mutter,	ich	hab	dir	so-
lange	nicht	geschrieben“.

Mit	großem	Applaus	und	stehender	Ovation	bedankten	sich	
die	Gäste	bei	Siegfried	Jordan,	der	nochmals	betonte,	dass	dies	
sein	 letzter	Auftritt	auf	der	Bühne	bleibe.	Viele	Freunde	und	
Fans	nutzten	 im	Anschluss	an	den	Empfang	die	Gelegenheit,	
ein	paar	Worte	mit	ihm	zu	wechseln	und	–	natürlich	–	in	Erinne-
rungen	zu	schwelgen.

Elke Daemmrich zeigt 
„Rheingold und Elbsilber – Wagner-Landschaften in Radie-
rungen / Transformation – Malerei von 1993 bis �018“ in 
der Galerie ART IN
In	der	ersten	Ausstellung	im	neuen	Jahr	2020	zeigt	die	Galerie	
ART	IN	im	Kunsthaus	Arbeiten	der	in	Dresden	geborenen	Künst-
lerin	Elke	Daemmrich.	Für	Meerane	und	die	Galerie	 ist	es	ein	
Wiedersehen:	Im	Jahr	2008	wurde	–	damals	noch	am	früheren	
Standort	 in	der	Marienstraße	22	–	die	Ausstellung	„Kraft	des	
Südens“	gezeigt.	Die	aktuelle	Ausstellung	von	Elke	Daemmrich,	
die	am	15.	Januar	2020	eröffnet	wurde,	widmet	sich	hingegen	
zwei	großen	Themen,	wie	der	Ausstellungstitel	„Rheingold	und	
Elbsilber	–	Wagner-Landschaften	in	Radierungen	/	Transforma-
tion	–	Malerei	von	1993	bis	2018“	verrät.

Zur	 Vernissage	 freuten	 sich	 der	 Vorsitzende	 des	 Meeraner	
Kunstvereins,	Dr.	Hans-Gottfried	Hempel,	 und	Galerieleiterin	
Antje-Gesine	Marsch,	neben	vielen	interessierten	Gästen	auch	
die	Künstlerin	begrüßen	zu	können.	Elke	Daemmrich,	die	von	
1990	 bis	 1994	 Mitglied	 der	 Leipziger	 Künstlergruppe	 Blauer	
Reiter	war,	lebt	und	arbeitet	seit	vielen	Jahren	überwiegend	in	
Südwestfrankreich,	kehrt	aber	zeitweise	auch	immer	wieder	in	
ihre	Heimatstadt	Dresden	zurück.	Auf	neunzig	Einzelausstel-
lungen	europaweit	und	150	Ausstellungsbeteiligungen	weltweit	
kann	die	Künstlerin	seit	1988	verweisen.

Der	Meeraner	Bürgermeister	Professor	Dr.	Lothar	Ungerer,	der	
die	 Laudatio	 sprach,	 gratulierte	 der	 Galerieleiterin	 und	 dem	
Meeraner	 Kunstverein	 zu	 einer	 „formidablen	 Künstlerin	 und	
Ausstellung	zu	Beginn	der	zwanziger	Jahre“.	„Elke	Daemmrich	

ist	eine	Meisterin	des	ästhetischen	Spiels.	Für	sie	gilt	in	hohem	
Maße	eine	ästhetische	Synthese	aus	Wirklichkeit	und	Möglich-
keit,	die	ihre	Kreativität	begründet.	Ihre	Bilder	sind	kluge	Stö-
rungen	und	Möglichkeiten	im	Kulturkampf	um	Richard	Wag-
ner.	So	wird	bei	 ihr	aus	dem	wirklichen	RHEINGOLD	Richard	
Wagners	das	mögliche	ELBSILBER.	Sie	entfaltet	und	gestaltet	
eine	neue,	mögliche	Perspektive.	Wer	sich	darauf	einlässt,	den	
erwartet	eine	künstlerische	Höhenwanderung	voller	Aussichten	
und	Einsichten	mit	ästhetischem	Wohlgefallen“,	führte	er	unter	
anderem	zu	ihren	Wagner-Landschaften	aus.

Die	Ausstellung	wird	bis	8.	März	2020	 in	der	Galerie	ART	IN,	
Kunsthaus,	Markt	1,	zu	sehen	sein.	Öffnungszeiten:	Dienstag,	
Mittwoch,	Donnerstag	und	Sonntag	13:00	bis	18:00	Uhr.

Der Mai wird kriminell in der Meeraner 
Stadtbibliothek

Lesung mit Thea Lehmann „Tödliches Schweigen im Sand-
stein“ am 14. Mai �0�0
Die	Krimi-Fans	kommen	am	14.	Mai	2020,	um	19:00	Uhr,	in	der	
Stadtbibliothek	Meerane	auf	 ihre	Kosten.	Zu	Gast	an	diesem	
Abend	ist	die	in	München	lebende	Autorin	Thea	Lehmann,	die	
die	Sächsische	Schweiz	zum	Schauplatz	ihrer	spannenden	Kri-
mis	auserkoren	hat.	

Bereits	seit	1998	 ist	diese	sächsische	
Region	 ihre	 zweite	 Heimat,	 da	 die	
Familie	 ihres	 Mannes	 eng	 mit	 dem	
Kirnitzschtal	verbunden	 ist.	Was	also	
lag	näher,	als	den	Protagonisten	ihrer	
Bücher,	 den	 bayerischen	 Kriminal-
kommissar	 Leo	 Reisinger,	 hierher	 zu	
versetzen.	 Und	 mittlerweile	 sind	 er	
und	seine	sächsischen	Kollegen	zum	
fünften	Mal	 im	Einsatz.	 In	„Tödliches	
Schweigen	im	Sandstein“	geht	es	um	
die	 junge	 Historikerin	 Isabell	 Ober-
mann,	die	 in	Dresden	einen	Hinweis	

auf	ihre	seit	Jahrzehnten	verschollene	Mutter	findet.	Kaum	be-
fasst	sie	sich	näher	mit	dieser	Spur,	da	liegt	sie	schwerverletzt	
nach	einem	Autounfall	im	Koma.	Nun	sind	die	Kommissare	Leo	
Reisinger	und	Sandra	Kruse	gefragt,	denn	sie	erkennen	schnell,	
dass	der	vermeintliche	Autounfall	an	der	ehemaligen	Rennstre-
cke	„Deutschlandring“	fingiert	war,	um	einen	Mordversuch	zu	
vertuschen.

Das	Publikum	darf	sich	auf	einen	kriminellen	Abend	freuen,	zu-
mal	Thea	Lehmann	auch	den	vierten	Fall	von	Leo	Reisinger	im	
Gepäck	hat,	den	„Tatort	Kuhstall“.	

Eintrittskarten	zu	12	Euro	sind	ab	2.	März	2020	in	der	Stadtbi-
bliothek	Meerane,	August-Bebel-Straße	49,	erhältlich.	 (Reser-
vierung	unter	Tel.	03764	185715)

Heike Hönsch, Öffentlichkeitsarbeit Stadtverwaltung Meerane

Vernissage	zur	Ausstellung	am	15.	Januar	2020.	(Foto:	Stadt	Meerane)

Workshop der besonderen Art
„IOSax.tresen“ der Wirtschaftsförderung Sachsen 
macht in Werdau Station
Gemeinsam	mit	der	Wirtschaftsförderung	Sachsen	GmbH	und	
den	Partnern	Staatsministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Ver-
kehr,	der	 Industrie-	und	Handelskammer,	dem	Bildungswerk	
der	Sächsischen	Wirtschaft	und	der	Handwerkskammer	organi-
siert	die	Stadtverwaltung	Werdau	aktuell	einen	Workshop	der	
besonderen	Art:	den	„IOSax.tresen“.	
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Dieser	richtet	sich	gezielt	an	Unternehmerinnen	und	Unterneh-
mer	aus	Werdau	und	der	Region	und	hält	ein	breites	und	vor	
allem	internationales	Themenangebot	bereit:	Dabei	wird	über	
Fördermöglichkeiten	für	Unternehmen	in	Sachsen	(GRW-Inve-
stitionszuschuss,	Mittelstandsrichtlinie)	und	Absatz-	und	Ko-
operationsförderungen	 für	 unternehmerische	 Aktivitäten	 im	
Ausland	ebenso	informiert	wie	über	die	Gewinnung	von	Azubis	
und	Fachkräften	im	Ausland.	Teilnehmer	können	vom	umfang-
reichen	Wissen	und	der	Erfahrungen	der	Senior	Experten	pro-
fitieren.	

Die	Veranstaltung	findet	am Donnerstag, dem 19. März �0�0, 
im Werdauer Rathaus statt. Beginn ist 18:00 Uhr.	Nähere	In-
formationen	und	die	Möglichkeit	zur	Anmeldung	gibt	es	unter	
international@wfs.saxony.de.	Die	mögliche	Anzahl	der	Teilneh-
mer	ist	begrenzt.

Einmal von Großbritannien auf die Bühne 
nach Werdau und zurück 

Für Revival-Nacht kommt die britische Rockband LETZ ZEP 
ins Werdauer „Pleißental“ 
Letz	Zep	gilt	als	die	beste	LED	ZEPPELIN-Tribute	Band	über-
haupt.	Nun	kommt	sie	ein	zweites	Mal	aus	Großbritannien	für	
das	Werdauer	Konzert	am	17.	April	2020	nach	Deutschland.“	
Letz	Zep	spielten	schon	überall	auf	der	Welt,	sei	es	im	ausver-
kauften	Pariser	Olympia	oder	in	der	Heineken	Arena	Madrid,	auf	
Festivals	in	Mexiko	oder	Venezuela.	Die	Gruppe	ist	längst	ge-
nauso	zum	globalen	Phänomen	geworden	wie	ihre	Vorbilder.	

Das	Konzert	 im	Rahmen	einer	weiteren	großen	Revival-Nacht	
findet	am Freitag, dem 17. April �0�0 statt. Einlass ist um 
�0:00 Uhr, Beginn �1:00 Uhr. Karten	gibt	es	im	Vorverkauf	bei	
der	Freien	Presse	und	im	Internet	zum	Preis	von	32,05	Euro	und	
an	der	Abendkasse	für	35,-	Euro.

André Kleber, Stadtverwaltung Werdau, 
Fachdienst Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Leichtathleten des LSV Schmölln starten 
in das neue Jahr mit ersten Erfolgen

Beim	TLV-Meeting	im	Januar	in	Erfurt	nahmen	450	Starter	aus	
sechs	Bundesländern	die	Gelegenheit	wahr,	ihre	Form	in	Vor-
bereitung	auf	die	Landesmeisterschaften	 in	den	kommenden	
Wochen	zu	überprüfen.

Siegreich	starteten	Luisa	Schnabel	(U18)	und	Leon	Möller	(U20)	
vom	LSV	in	das	neue	Wettkampfjahr.	Leon	siegte	über	800	m	
und	Luisa	belegte	mit	ansprechenden	Leistungen	im	60	m-Hür-

denlauf	(9,36	s)	sowie	im	Weitsprung	(5,27	m)	Platz	1.	Weiterhin	
konnte	sie	im	Dreisprung	Platz	2	erringen.	Mit	einem	mutigen	
400	m-Lauf	in	60,49	s	erkämpfte	sich	Helena	Keuche	Platz	2	in	
der	Altersklasse	U18.	Line	Marie	Baumkötter	erlief	sich	über	die	
gleiche	Strecke	Platz	8.	Über	die	200	m-Strecke	konnten	beide	
Sportlerinnen	ebenfalls	überzeugen.	Helena	wurde	in	27,17	s	
abermals	2	und	Line	lief	in	29,95	s	auf	Platz	7.	

In	der	Altersklasse	13	erlief	sich	Alexander	Koch	einen	beacht-
lichen	4.	Platz	und	Hanna	Posmik	und	Lina	Martin	unterstrichen	
mit	ihren	gezeigten	Leistungen	ihre	guten	Trainingswerte.	Han-
na	platzierte	sich	 im	60	m-Sprint	und	im	Hürdenlauf	 im	Vor-
derfeld	und	auch	Lina	konnte	im	60	m-Lauf	überzeugen.	Leider	
klappte	der	Weitsprung	diesmal	noch	nicht.	

Im	 Rahmen	 des	 TLV-Meetings	 wurden	 die	 Landesmeister-
schaften	über	3.000	m	ausgetragen.	Finn	Winter	ging	 in	der	
Altersklasse	14	an	den	Start	und	schlug	sich	in	einem	starken	
Feld	beachtlich.	 In	12:10,59	min	belegte	er	am	Ende	den	un-
dankbaren	4.	Platz,	kann	aber	durchaus	zufrieden	sein.

Alina	Schönherr	(Erfurter	LAC)	startete	nach	langer	Verletzungs-
pause	erstmals	wieder.	Mit	einer	überzeugenden	Vorstellung	
lief	sie	locker	und	leicht	zum	Sieg	und	zum	ersten	Landesmeis-	
tertitel	bei	den	Erwachsenen.	Mit	einer	Laufzeit	von	10:21	min	
unterstrich	 sie,	 dass	 wieder	 mit	 ihr	 zu	 rechnen	 ist.	 Der	 LSV	
Schmölln	wünscht	ihr	gutes	Gelingen.

Steffen Rook, LSV

Sportberichte

LSV Schmölln

Helena Keuche und Lara Reber  
mit ersten Landesmeistertiteln �0�0

Die	Hallensaison	der	Leichtathleten	nimmt	langsam	richtig	Fahrt	
auf.	Mitte	Januar	fanden	in	Erfurt	die	Winterwurfmeisterschaften	
sowie	die	Landesmeisterschaften	im	Gehen	über	400	m	statt.

Helena	 Keuche	 und	 Line	 Marie	
Baumkötter	stellten	sich	in	der	Al-
tersklasse	U18	über	die	harte	400-
m-Distanz.	Sehr	fokussiert	gingen	
beide	 Sportlerinnen	 die	 Strecke	
an.	Helena	blieb	 in	dieser	Hallen-
saison	 erstmals	 unter	 der	 60	 Se-
kundengrenze	und	unterbot	diese	
deutlich	mit	58,99	s.	Lohn	für	diese	
Leistung	 war	 zudem	 der	 Landes-
meistertitel	über	diese	Strecke.	 In	
ihrem	zweiten	400-m-Lauf	konnte	
sich	Line	stark	verbessern,	mit	ei-
ner	Zeit	von	65,65	s	blieb	sie	fast	
zwei	Sekunden	unter	der	Zeit	aus	
der	Vorwoche.

Im	Diskuswurf	wusste	Lara	Reber	im	ersten	Jahr	bei	den	Erwach-
senen	 zu	 überzeugen.	 Lara	 warf	 die	 Ein-Kg	 schwere	 Diskus-
scheibe	30,04	m	und	siegte	deutlich	vor	ihren	Konkurrenten.

Seit	diesem	Jahr	startet	Ada	Junghannß	für	den	Erfurter	LAC.	
Mit	einem	starken	Auftritt	 im	3000	m	Bahngehen	und	neuer	
Bestzeit	von	15:16,63	min	unterbot	Ada	deutlich	die	Norm	für	
die	Deutsche	Jugendhallenmeisterschaft	 in	Neubrandenburg.	
Auch	Ada	wurde	mit	dieser	Leistung	Thüringer	Landesmeiste-
rin.

Herzlichen	Glückwunsch	zu	den	gezeigten	Leistungen	und	Er-
gebnissen.

Steffen Rook																																																											(Foto:	Verein)

Line	Baumkötter	und		
Helena	Keuche	v.	l.
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PSV Schmölln

PSV beim Internationalen Pokalwettbewerb
Am	24.	 Internationalen	Spar-
kassenpokal	 in	 Jena	mit	600	
Judokas	 aus	 Deutschland,	
Tschechin,	 Niederlande	 und	
Österreich	nahmen	auch	drei	
Sportler	 vom	 PSV	 Schmölln	
teil.	

Luise	 Engelmann,	 Emily	
Jungmann	 und	 Kati	 Schöne	
nutzten	das	Turnier	zur	Vor-
bereitung	 auf	 die	 anstehen-
den	 Landesmeisterschaften	
in	der	Altersklasse	U18.	

Am	Ende	belegte	Emily	Platz	2	und	Luise	holte	sich	Bronze.

Ivo Schöne																																																													(Foto:	Verein)

TuS Schmölln

SG SV Schmölln

SG SV Schmölln 1913 gewinnt eigenes  
Hallenturnier im Neunmeterschießen

Die	F-Junioren	der	SG	SV	Schmölln	1913	spielten	ein	tolles	ei-
genes	Turnier	und	sicherten	sich	den	Turniersieg	in	der	Ostthü-
ringenhalle!	Dabei	half	 in	einem	spannenden	Finale	auch	das	
Glück	etwas	nach,	gewann	der	Gastgeber	doch	erst	im	Neun-
meterschießen	gegen	den	JFC	Gera.	Auf	Platz	3	kam	Blau-Weiß	
Grana	vor	dem	SV	Motor	Altenburg.
In	zwei	Gruppen	spielten	die	acht	teilnehmenden	Mannschaften	
die	Finalteilnehmer	aus.	Mit	dabei	waren	der	JFC	Gera,	Blau-
Weiß	Grana,	SV	Motor	Altenburg,	SV	Lok	Altenburg,	FSV	Göß-
nitz,	Traktor	Neukirchen,	TSV	Tröglitz	und	der	Gastgeber	SG	
SV	Schmölln	1913.	Schnell	haben	sich	zwei	Mannschaften	her-
auskristallisiert,	die	sich	ohne	Punktverlust	und	Schmölln	sogar	
ohne	Gegentor	ins	Finale	spielten.

Im	Finale	ging	der	JFC	Gera	schnell	mit	2:0	 in	Führung,	aber	
Schmölln	gab	nicht	auf	und	konnte	noch	den	Ausgleich	erzie-
len.	So	kam	es	zum	Neunmeterschießen,	bei	dem	das	Glück	
etwas	mehr	auf	Seiten	der	Knopfstädter	war,	die	damit	den	Tur-
niersieg	beim	eigenen	Hallenturnier	einfahren	konnten.	Im	Spiel	
um	Platz	3	setzte	sich	Grana	gegen	Motor	Altenburg	durch	und	
sicherte	sich	den	Platz	auf	dem	Siegerpodest.

SV Schmölln 1913 																																																	(Foto:	Verein)

Das	Siegerfoto	der	SG	SV	Schmölln	1913

Kirchliche Nachrichten

Marcus Brieger ist erfolgreich ins  
neue Sportjahr gestartet

Traditionsgemäß	 beteiligte	 sich	 Marcus	 Brieger	 vom	 TuS	
Schmölln	zu	Beginn	des	Jahres	an	einem	Winterwurfmeeting	
in	Halle	an	der	Saale.	In	seiner	Altersklasse,	der	M30,	gelang	es	
ihm	dabei,	zwei	Siege	zu	erzielen.	Im	Speerwurf	gewann	er	mit	
der	Weite	von	53,15	m,	und	im	Diskuswurf	reichten	ihm	39,67	m	
zum	Erfolg.	Mit	diesen,	auch	leistungsmäßig	guten	Ergebnissen,	
ist	Marcus	sehr	gut	in	das	Wettkampfjahr	2020	gestartet.

Marcus Brieger Landesmeister
Anschließend	an	seine	guten	Ergebnisse	bei	einem	Winterwurf-
meeting	in	Halle	gelang	es	Marcus	Brieger	vom	TuS	Schmölln,	
bei	den	diesjährigen	Landesmeisterschaften	im	Winterwurf	vor	
wenigen	Tagen	in	Erfurt	nahtlos	an	die	guten	Ergebnisse	anzu-
knüpfen.

Mit	der	Weite	von	51,02	m	im	Speerwerfen	der	Männer	M30	
und	mit	der	Weite	von	39,19	m	im	Diskuswurf	wurde	er	jeweils	
Landesmeister.

Der	Vorstand	des	TuS	Schmölln	freut	sich	über	diese	Ergebnisse	
und	gratuliert	dem	erfolgreichen	Athleten	recht	herzlich.

W. Götze

Kirchgemeinden Großstöbnitz mit		
Kleinstöbnitz,	Kleinmückern	und	Papiermühle

und Zschernitzsch
16. Februar 2020 – Großstöbnitz (Gemeindehaus)
14:00	Uhr	 Gottesdienst

27. Februar 2020 – Großstöbnitz (Gemeindehaus)
14:00	Uhr	 Frauentreff

1. März 2020 – Zschernitzsch (Kirche)
14:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Abendmahlsfeier

15. März 2020 – Großstöbnitz (Gemeindehaus)
14:00	Uhr	 Gottesdienst

Kirchgemeinde Weißbach  
mit	Brandrübel,	Selka	und	Sommeritz

23. Februar 2020 – Weißbach (Pfarr- und Gemeindehaus)
14:00	Uhr	 Gottesdienst	+	Kaffeetafel

26. Februar 2020 – Weißbach (Pfarrhof)
16:30	–	18:00	Uhr	 Konfirmanden-Unterricht

26. Februar 2020 – Nöbdenitz (Kultur- & Bildungswerkstatt)
19:00	Uhr	 Andacht	zum	Aschermittwoch	
	 Beginn	der	Fastengespräche

29. Februar 2020 – Weißbach (Pfarr- und Gemeindehaus)
09:00	–	12:00	Uhr	 Offener	Konfirmanden-Vormittag

5. März 2020 – Weißbach (Pfarr- und Gemeindehaus)
14:00	Uhr	 Seniorennachmittag

18. März 2020 – Weißbach (Pfarrhof)
16:30	–	18:00	Uhr	 Konfirmanden-Unterricht

Pfarramt	Schmölln	I
Pfr.	Dietmar	Wiegand	|	Teichstraße	23	|	04626	Schmölln

Tel.:	034491	82392	|	oder	0171	2466707	
E-Mail:	dietmar.wiegand@gmx.de
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Schmölln | Karl-Liebknecht-Str. 12

Sonntag, 09.02.2020	 09:30	Uhr	 Gottesdienst,	parallel	ab
	 10:00	Uhr	 Sonntagsschule

Donnerstag, 13.02.2020	 19:30	Uhr	 Bibelgespräch

Freitag, 14.02.2020	 19:30	Uhr	 Jugendtreff

Sonntag, 16.02.2020	 09:30	Uhr	 Gottesdienst,	parallel	ab
	 10:00	Uhr	 Sonntagsschule

Donnerstag, 20.02.2020	 19:30	Uhr	 Bibelgespräch

Freitag, 21.02.2020	 19:30	Uhr	 Jugendtreff

Sonntag, 23.02.2020	 09:30	Uhr	 Kinder-Gottesdienst	

Donnerstag, 27.02.2020	 19:30	Uhr	 Bibelgespräch

Freitag, 28.02.2020	 19:30	Uhr	 Jugendtreff

Sonntag, 01.03.2020	 09:30	Uhr	 Gottesdienst,	parallel	ab
	 10:00	Uhr	 Sonntagsschule

Donnerstag, 05.03.2020	 19:30	Uhr	 Bibelgespräch

Freitag, 06.03.2020	 19:30	Uhr	 Jugendtreff

Sonntag, 08.03.2020	 09:30	Uhr	 Gottesdienst,	parallel	ab
	 10:00	Uhr	 Sonntagsschule

Donnerstag, 12.03.2020	 19:30	Uhr	 Bibelgespräch

Freitag, 13.03.2020	 19:30	Uhr	 Jugendtreff

Katholische Pfarrei Altenburg-Schmölln
Kath. Gemeinde „Mariä unbefleckte Empfängnis“

Schmölln | Lindenberg 2 | Tel.: 03447 314092

Gottesdienstzeiten:

Sonntag, 09.02.2020	 10:00	Uhr	 Heilige	Messe	

Sonntag, 16.02.2020	 08:30	Uhr	 Heilige	Messe

Sonntag, 23.02.2020	 10:00	Uhr	 Heilige	Messe

Aschermittwoch, 26.02.2020	 10:00	Uhr	 Heilige	Messe

Sonntag, 01.03.2020	 08:30	Uhr	 Heilige	Messe

Sonntag, 08.03.2020	 10:00	Uhr	 Heilige	Messe	

Seniorennachmittag: 
Freitag,	21.02.2020,	Beginn	14:00	Uhr	während	der	Hl.	Messe

Kinderkirche: 
Sonntag,	09.02.2020,	während	der	Hl.	Messe	und
Sonntag,	08.03.2020,	während	der	Hl.	Messe

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Nöbdenitz
Ein	Herz,	das	voll	Freude	ist,
sieht	alles	licht;	ein	trauriges
Herz	sieht	alles	trübe.	Martin Luther, 1483 – 1546

Mittwoch, 12. Februar 2020
16:30	Uhr	 im	Pfarrhof:	Freizeitangebote	für	Kinder

Mittwoch, 19. Februar 2020
19:00	Uhr	 Sitzung	 des	 Gemeindekirchenrates	 in	 der	 Pfarr-

scheune

Donnerstag, 20. Februar 2020
14:00	Uhr	 Pfarrscheune:	Seniorennachmittag	mit	Pfr.	Dietmar	

Wiegand	und	Sabine	Opitz

Sonntag, 23. Februar 2020
10:30	Uhr	 Kultur-	&	Bildungswerkstatt:	Gottesdienst	mit	Pfr.	

Dietmar	Wiegand

Dienstag, 25. Februar 2020
11:00	Uhr	 Evaluierung	 unseres	 Erprobungsraumes	 durch	

Universität	Greifwald
19:30	Uhr		 Pfarrscheune:	Frauenkreis
Mittwoch, 26. Februar 2020 – Aschermittwoch
19:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Auftakt	 Fastenge-

spräche	mit	Pfr.	Dietmar	Wiegand	und	Karla	Göthe	
Eröffnung	der	Ausstellung	„Ökumenischer	Kreuz-
weg	der	Jugend	2020“

Dienstag, 3. März 2020
18:30	Uhr	 Brüderkirche	Altenburg:	Konstituierende	Sitzung	

der	Kreissynode
19:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Fastengespräche,	

Moderation	Karla	Göthe
Freitag, 6. März 2020
17:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Weltgebetstag	 der	

Frauen	-	Zimbabwe	Rise!	Take	Your	Mat	and	Walk;	
Andacht	und	Moderation	Ilona	Pohle	und	Christa	
Watzek

Dienstag, 10. März 2020
19:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Fastengespräche,	

Moderation	Karla	Göthe
Mittwoch, 11. März 2020
14:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Informationsveran-

staltung	für	Senioren
16:30	Uhr	 im	Pfarrhof:	Freizeitangebote	für	Kinder
19:00	Uhr	 Sitzung	 des	 Gemeindekirchenrates	 in	 der	 Pfarr-

scheune
Dienstag, 17. März 2020
19:00	Uhr	 Kultur-	 &	 Bildungswerkstatt:	 Fastengespräche,	

Moderation	Karla	Göthe

Vertreter für Kreissynode gewählt
Im	Oktober	2019	fand	in	allen	Kirchengemeinden	die	Wahl	der	
Gemeindekirchenräte	statt.	Die	von	der	Gemeinde	gewählten	
Kirchenältesten	sind	gemäß	der	Verfassung	unserer	Kirche	ver-
antwortlich	für	die	Arbeit	ihrer	jeweiligen	Kirchengemeinde.	
Aus	 den	 Gemeindekirchenräten	 eines	 Wahlbezirkes	 werden	
Gemeindeglieder	 in	 die	 Kreissynode	 entsandt,	 die	 2020	 neu	
gebildet	wird.	Auf	diese	Weise	gelangen	über	die	Hälfte	der	
stimmberechtigten	Mitglieder	in	die	Synode.	Ebenso	haben	die	
hauptamtlichen	Mitarbeiter	das	Recht,	Vertreter	in	die	Synode	
zu	entsenden.	Darüber	hinaus	werden	einzelne	Mitglieder	wie	
z.	B.	Jugendsynodale	in	die	Synode	berufen.
Für	 den	 Wahlkreis	 des	 Pfarramtes	 Schmölln	 I	 wurden	 am		
24.	Januar	2020	Julian	Degner	von	der	Kirchgemeinde	Nöbde-
nitz	und	Christian	Thomas	aus	der	Kirchgemeinde	Weißbach	
gewählt.	Als	Stellvertreter	wurden	Heiko	Buchwald	aus	Weiß-
bach	und	Wolfgang	Göthe	aus	Nöbdenitz	gewählt.
Die	Synode	des	Kirchenkreises	Altenburger	Land	wählt	auf	ihrer	
konstituierenden	Sitzung	am	3.	März	2020	aus	den	Reihen	ihrer	
Mitglieder	den	Präses	(d.	h.	Vorsitzenden)	und	seine	Stellvertre-
ter.	Außerdem	werden	Ausschüsse	mit	verschiedenen	Arbeits-
schwerpunkten	gebildet.
Die	 Synode	 tagt	 mindestens	 zweimal	 im	 Jahr.	 Sie	 trifft	 alle	
nötigen	Grundsatzentscheidungen,	die	die	Entwicklung	eines	
Kirchenkreises	betreffen,	wie	zum	Beispiel	die	Haushalts-	und	
Stellenplanung	oder	die	Jahresrechnung	des	Kirchenkreises.
Die	Kreissynode	 ist	das	oberste	Entscheidungsorgan	auf	kir-
chenkreislicher	Ebene.
Seien	Sie	herzlichst	gegrüßt	
Wolfgang Göthe, im Auftrag des Gemeindekirchenrates
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Jubelkonfirmation �0�0 in Schmölln
Herzliche	Einladung	zum Konfirmationsjubiläum am 7. Juni 
�0�0, um 10:00 Uhr, mit	Festgottesdienst,	Einsegnung	der	Ju-
belkonfirmanden	und	Feier	des	Heiligen	Abendmahls.

Es	 werden	 die	 Jubelkonfirmanden,	 welche	 in	 diesen	 Jahren	
konfirmiert	wurden,	eingesegnet:	1945,	1950,	1955,	1960,	1965,	
1970	und	1995.

Bitte	 informieren	Sie	auch	Ihre	Mitkonfirmanden,	die	nicht	 in	
Schmölln	wohnen,	da	wir	über	keine	aktuellen	Adressen	verfü-
gen.	Anmeldungen	bitte	bei	Frau	Benndorf	im	Stadtkirchenamt	
unter	Tel:	034491	82105.

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Schmölln / St. Nicolai

Sonntag, 09.02.2020 – Septuagesimae
10:00	Uhr	 Trau-Gottesdienst	(St.	Nicolai)
Sonntag, 16.02.2020 – Sexagesimae
10:00	Uhr	 Gottesdienst	(Gottesackerkirche)
Sonntag, 23.02.2020 – Estomihi
10:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Kindergottesdienst	
	 (Gottesackerkirche)
Mittwoch, 26.02.2020 – Aschermittwoch
19:00	Uhr	 Passionsandacht	(Kirchplatz	7)
Sonntag, 01.03.2020 – Invocavit
10:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Kindergottesdienst	
	 (Gottesackerkirche)
Freitag, 06.03.2020 
19:00	Uhr	 ökumenischer	Weltgebetstag	(Ratskeller)
Sonntag, 08.03.2020 – Reminiscere
10:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Kindergottesdienst
	 (Gottesackerkirche)
Sonntag, 15.03.2020 – Oculi
10:00	Uhr	 Gottesdienst	(Gottesackerkirche)
Gottesdienst im Pflegeheim 
„Am	Brauereiteich“:	10.03.2020,	10:00	Uhr
Gottesdienst im Pflegeheim 
„Am	Brückenplatz“:	11.03.2020,	10:00	Uhr
montags
16:00	Uhr	 Kindersingkreis	(Kantorat	Kirchplatz	6)
17:00	Uhr		 Kindergemeinde	(Pfarrgasse	17)
dienstags	
15:00	Uhr	 Vorschulkindergemeinde	(Pfarrgasse	17)	
16:00	Uhr	 Spatzenchor	(Kantorat	Kirchplatz	6)	
19:30	Uhr	 Singkreis	(Kirchplatz	7)
mittwochs
18:45	Uhr	 Junge	Gemeinde	(Pfarrgasse	17)
donnerstags
16:30	Uhr	 Konfirmandenunterricht	(Kirchplatz	7)	
18:30	Uhr	 Bläserchor	(Kirchplatz	6)
Seniorenkreis:
Dienstag,	12.02.2020,	Schmölln,	Kirchplatz	7,	um	14:00	Uhr
Geistliche Übungen: Mittwoch,	04.03.	und	11.03.2020	Schmölln,	
Kirchplatz	7,	um	14:00	Uhr	
Bewegung und Tänze im Sitzen:
Nach	Absprache,	um	14:00	Uhr	
Intuitives Malen:
1.	Mittwoch	im	Monat,	Schmölln,	Kirchplatz	6,	um	19:00	Uhr
Interessenten	 für	 die	 Konfirmation	 2021	 melden	 sich	 bitte	
bei	 Pfarrer	 Dietmar	 Wiegand,	 Tel.	 034491	 82392	 bzw.	 0171	
2466707.	

Kirchgemeinde Hartroda, Wildenbörten
Sonntag, 9. Februar 2020	
10:00	Uhr	 Wildenbörten	–	Gottesdienst

Sonntag, 8. März 2020 
10:00	Uhr	 Hartroda	–	Gottesdienst	

Montag, 16. März 2020
19:00	Uhr	 Wildenbörten	–	Bibelgespräch,	Vereinshaus

Kirchengemeinde Altkirchen 
Altkirchen

Sonntag, 2. Februar 2020
08:30	Uhr	 Gottesdienst	im	Gemeinderaum	

Sonntag, 23. Februar 2020
08:30	Uhr	 Gottesdienst	im	Gemeinderaum	

Sonntag, 8. März 2020
08:30	Uhr	 Gottesdienst	 im	 Gemeinderaum	 mit	 Heiligem	

Abendmahl
llsitz

Sonntag, 9. Februar 2020
08:30	Uhr	 Gottesdienst	mit	Heiligem	Abendmahl	

Sonntag, 1. März 2020
08:30	Uhr	 Gottesdienst	mit	Heiligem	Abendmahl

Schmölln

Freitag, 6. März 2020
19:00	Uhr	 Ratskeller,	Weltgebetstag

Aschermittwoch, 26. Februar 2020
19:00	Uhr	 Passions-Andacht	im	Gemeinderaum,	Kirchplatz	7

Gemeindeveranstaltungen
Freitag,	28.02.,	14:00	Uhr,		Seniorenkreis
donnerstags,	ab	13:45	Uhr,	Christenlehre	(Pfr.	Eisner)
donnerstags,	ab	15:45	Uhr,	Konfirmandenunterricht	
donnerstags,	ab	18:00	Uhr,	Kirchenchor	(Kantor	Göthel)

Ihr	Pfarrer:	Thomas	Eisner,	Bürosprechzeit	im	Pfarrhaus,	Kirch-
platz	7,	Altkirchen,	04626	Schmölln,	dienstags,	16:00	–	17:00	Uhr			
Tel.:	034491	582624	|	Tel.:	034491	80037

Einladung und Anmeldung zum Konfirmationsjubiläum am 
13. September �0�0, um 10:00 Uhr,	 zum	Festgottesdienst	
mit	Einsegnung	der	Jubelkonfirmanden	und	Feier	des	Heiligen	
Abendmahls.	Um	14:30	Uhr	wird	zum	Konzert	und	anschlie-
ßendem	 Kaffeetrinken	 in	 unserer	 Kirche	 sowie	 gemütlichem	
Beisammensein	eingeladen.	Es	werden	die	Konfirmandenjahr-
gänge	1945,	 1950,	 1955,	 1960,	 1965,	 1970	und	1995	einge-
segnet!	Wir	bitten	die	betreffenden	Jubelkonfirmanden	in	den	
einzelnen	Jahrgängen	Ihre	Mitkonfirmanden	anzusprechen	und	
auf	den	Termin	hinzuweisen,	die	nicht	mehr	hier	wohnen!

Bitte melden Sie sich bis 1. September �0�0 bei	Frau	Uhle-
mann,	04626	Schmölln,	OT	Altkirchen,	Karl-Hoffmann-Weg	1,	
Gemeindebüro,	Tel.-Nr.:	034491	80037,	 jeweils	dienstags,	von	
16:00	bis	17:00	Uhr,	an!

Der Gemeindekirchenrat dankt allen, die	zum	Gelingen	der	
Christvesper	mit	Krippenspiel	am	Heiligen	Abend	beigetragen	
haben	und	die	mit	 ihrer	Spende	sowohl	die	Notleidenden	 in	
der	Welt	wie	die	Arbeit	 in	unserer	Kirchgemeinde	unterstützt	
haben.	
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Informationen aus Dobitschen
www.dobitschen.de

Einwohnerentwicklung der Gemeinde  
Dobitschen

Die	Gemeinde	Dobitschen	zählte	zum	31.	Dezember	2019	ins-
gesamt	441	Einwohner	(Hauptwohnsitz);	insgesamt	218	Frauen	
und	223	Männer.

13	Einwohner	zogen	2019	neu	nach	Dobitschen.	Demgegenü-
ber	waren	16	Wegzüge	zu	verzeichnen.

Es	wurden	2	Geburten	und	7	Sterbefälle	registriert.

Insgesamt	verlor	die	Gemeinde	Dobitschen	statistisch	gesehen	
8	Einwohner	im	Jahr	2019.

Die	älteste	Frau	in	Dobitschen	ist	96	Jahre,	der	älteste	Mann	95	
Jahre	alt.

Einwohnermeldeamt

Einladung der Jagdgenossenschaft  
Dobitschen zur Mitgliederversammlung 

Die	 nichtöffentliche	 Mitgliederversammlung	 der	 Jagdgenos-
senschaft	Dobitschen	findet	am Montag, dem �. März �0�0, 
um 19:00 Uhr, in der Begegnungsstätte Dobitschen,	Straße	
der	Einheit	8b,	in	04626	Dobitschen	statt.

Dazu	werden	alle	Jagdgenossen	des	Gemeinschaftsjagdbezirkes	
Dobitschen	recht	herzlich	eingeladen.	Jagdgenossen	von	Dobit-
schen	sind	alle	Landeigentümer	der	Gemarkung	Dobitschen.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung
2.	 Bericht	des	Jagdvorstandes
3.	 Bericht	zur	Kassenprüfung
4.	 Entlastung	des	Jagdvorstandes	und	des	Kassenprüfers
5.	 Beschluss	 über	 die	 Verwendung	 des	 Reinertrages	 der	

Jagdpacht
6.	 Sonstiges

Hinweis:

Eigentumswechsel	oder	Änderungen	im	Grundbuch	sind	dem	
Jagdvorstand	zur	Aktualisierung	des	Jagdkatasters	anzuzeigen	
und	bis	zur	nächsten	Mitgliederversammlung	einzureichen.

Bei	Verhinderung	kann	sich	der	Jagdgenosse	durch	einen	Be-
vollmächtigten	vertreten	 lassen.	Vertreter	können	Ehegatten,	
volljährige	Verwandte	 in	gerader	Linie,	 volljährige	ständig	 in	
seinem	Dienst	beschäftigte	Personen	oder	volljährige	Jagdge-
nossen	derselben	Jagdgenossenschaft	sein.	Die	Vollmacht	da-
für	ist	in	schriftlicher	Form	vorzulegen.

Fernmündliche	Rückfragen	sind	unter	Handy	0176	55451127	
möglich.

Roland Glanz, Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Dobitschen

Kirchgemeinde 
des Pfarrbereichs Dobitschen

Monatsspruch	Februar	2020

Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.
(1. Kor. 7,23)

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
Sonntag, 16.02.2020 – Dobitschen
10:30	Uhr	 Gottesdienst	(Köhler)

Freitag, 06.03.2020 – Dobitschen
18:00	Uhr	 Gottesdienst	zum	Weltgebetstag
	 und	gemeinsames	Essen	im	Pfarrhaus

Sonntag, 08.03.2020 – Dobitschen 
10:30	Uhr	 Gottesdienst	(Mönnich)

Mittwoch, 11.03.2020
19:00	Uhr	 Bibelgesprächskreis	im	Pfarrhaus	Dobitschen

Sonntag, 22.03.2020 – Dobitschen
13:30	Uhr	 Jubel-Konfirmation

Für alle Termine bleiben Änderungen vorbehalten.  
Bitte aktuelle Aushänge beachten!

Vom	10.	Februar	bis	1.	März	2020	ist	Pfarrerin	Mönnich	nicht	
erreichbar	im	Pfarramt.	Die	Vertretung	für	dringende	Fälle	hat	
Pfarrerin	Christiane	Müller,	Rositz,	übernommen.	 Ihre	Tel.-Nr.	
lautet:	034498	22215.

Sprechzeit	von	Pfarrerin	M.	Mönnich

Jeden	Freitag,	von	09:00	bis	12:00	Uhr,	im	Pfarrhaus	Dobitschen	
und	nach	Vereinbarung.	Telefon:	034495	70188	|	Mobil:	0152	
58517997	|	E-Mail:	marinabohn@gmx.de

Das	Pfarramt	Dobitschen	ist	erreichbar	unter

Telefon:	034495	70188,	Fax:	034495	81051	|	Website:	www.kirch-
spiel-dobitschen.de	|	E-Mail:	pfarramt.dobitschen@web.de

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin M. Mönnich

In	der	ersten	Christenlehrestunde	im	neuen	Jahr	bereitete	das	
allseits	beliebte	Christbaumspiel	als	Dankeschön	für	den	tollen	
Einsatz	der	Kinder	beim	Krippenspiel	große	Freude.

Mit	dem	Spruch	für	den	Monat	Februar	

„Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.“
(1. Korintherbrief 7,23) 

grüße	ich	Sie	im	Namen	des	Gemeindekirchenrates	und	wün-
sche	Ihnen	eine	gesegnete	Zeit,

Ihr Pfarrer Thomas Eisner.

Annoncen

Ü30-Party in der „Neuen Scheune“
mit DJ Marian

4. April 2020, 18:00 Uhr
Musik der 80er und 90er Jahre, Ostrock und das Beste 
von heute im Partymix. DJ Marian sorgt auch in die-
sem Jahr wieder für tolle Stimmung. Leckere kleine 
Snacks und jede Menge Getränke sind vorhanden. Wie 
immer gibt es bunt Gemixtes an der Cocktail-Bar.
Die Seifenkistenfreunde Posterstein e. V. als Veran-
stalter freuen sich auf viele gut gelaunte Gäste.
Aktion 7 + 1: Sieben Karten zahlen, die achte ist frei! 
Die Aktion ist bis zum 28. Februar 2020 begrenzt.
Kartenbestellungen unter Tel. 034496 23789 oder  
per E-Mail an seifenkiste@posterstein.de. 
Allen „U30ern“ gewähren wir in Begleitung mindes-
tens eines „Ü30ers“ Eintritt.


